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Editorial

Ihr

Michael Dudek
Geschäftsführer
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Vom Schreibtisch der Vorsitzenden

Beziehungskrise

Mein Schreibtisch und ich, wir fremdeln gerade ein bisschen.
Ich weiß nicht genau, woran es liegt - vielleicht ist er sauer,
dass ich ihn im Urlaub nicht vermisst habe und volle 14 Tage
weg gewesen bin. Vielleicht sind´s einfach ein paar aufrühre-
rische Akten, die uns beide parallel nerven und unverträglich
machen. Vielleicht ist es auch der Effekt meiner noch vor dem
Urlaub begonnenen Frühjahrsputz-Aktionen - die Silhouette
auf der Platte hat sich deutlich zum besseren gewendet. Alle
Fachzeitschriften sind jetzt endlich beim Binden (von wegen
kein Kunststück - vorher lückenlos gelesen, ein paar Auswärts-
termine mit Bahn und Rollenkoffer wirken da wahre Wunder
und manches Rechtsproblem löst sich danach wie von selbst !).
Landschaftsverweigerung auf dem Schreibtisch - kein Akten-
gebirge, nicht einmal eine urlaubsnostalgische Cheopspyramide,
nur flache, sauber geschichtete Aktenhäufchen. Eigentlich bin
ich ja stolz, dass ich meinen Chaostrieb jetzt so gut unter 
Kontrolle habe, aber ich fühle mich plötzlich so fremd im Büro
und an meinem Schreibtisch. Das geht sicher bald vorbei 
(hoffentlich so, dass die Ordnung bleibt und nur natürlicher
wirkt...). 

Als mittelalter Frontvierbeiner finde ich ja auch genug 
Ablenkung da draußen - der Berufsrechtsausschuß der 
Satzungsversammlung ringt mit den Regelungen der §§ 9 und 
7 BORA, beim RVG muß ich bis zum 01.07.04 noch dringend
mein persönliches Wissen vertiefen (da bin ich sicher nicht
allein), die Juristenausbildung bleibt ein Thema (z.B. bei der 
6. Soldan-Tagung zum Stand der Umsetzung der Reform der
Juristenausbildung durch die juristischen Fakultäten, näheres
in diesem Heft), die Anwaltsausbildung ja sowieso. Auch der 
diesjährige Anwaltstag in Hamburg lässt nicht mehr lange auf
sich warten, im September folgt der Juristentag (daran hat
mich die in diesem Heft abgedruckte mail unseres Kollegen 
Jerzy Montag jäh erinnert), kurz der Terminkalender ist gut
gefüllt und könnte vielleicht auch einmal einen Frühjahrsputz

gebrauchen - ein bisschen Raum für Frühjahrsmüdigkeit wäre 
ja auch nicht schlecht. 

Die Planziele für den nächsten Monat sind bei mir jedenfalls
schon festgelegt: Aussöhnung mit dem Schreibtisch, Überwin-
dung des Nach-Urlaubs-Blues, im April (und im Maiheft)
wieder aufgeräumte und putzmuntere Präsenz, schließlich
ist/wird jetzt endlich Frühling. 

Zuvor von dieser Stelle noch der traditionelle Dank an die 
Autoren dieses Heftes. Mein besonderer Dank gilt diesmal
Frau Kollegin Christina Edmond von Kirschbaum, die den
Nachruf auf unsere leider am 16.02.04 verstorbene, hochver-
diente Kollegin Marion Liebl-Blittersdorff verfasst hat. Auch
ich hatte Marion Liebl-Blittersdorff noch persönlich kennen
lernen dürfen. Die Nachricht von Ihrem Tod, die ich bei meiner
Urlaubsrückkehr vorgefunden habe, hat mich traurig
gestimmt, mir aber auch die große und vorbildliche Lebens-
leistung unserer Kollegin in dankbare Erinnerung gerufen.

Bis zum Wiederlesen
Petra Heinicke
1. Vorsitzende

P.S. Bringt Sie diese Nachricht auch auf (Null)einhundertachtzig
? Frau Kollegin Susanne Gall-Stöckl weist in einer Zuschrift
darauf hin, dass der Rechtsschutzversicherer ARAG für 
erforderliche telefonische Rückfragen gebührenpflichtige
0180er-Nummern angibt (0,09 €/Minute) und fragt sich, ob
auf diesem Weg Anwälte und Kunden eigentlich die Betriebs-
kosten finanzieren sollen. 

P.P.S. Noch ein Beitrag zum Sparen an falscher Stelle: Der 
Süddeutschen Zeitung entnehme ich, dass der Bayerische 
Richterverein errechnet hat, dass durch das von der Staatsre-
gierung geplante Sparpaket in Zukunft im Freistaat 125 
Richter- und Staatsanwaltsstellen entfallen könnten. Der
Richterverein hingegen meint, mindestens 50 Richter und
Staatsanwälte in Bayern seien zusätzlich nötig und auch nur
"ein Tropfen auf den heißen Stein". Sparpolitik ist ja generell
häufig schon nicht sehr fantasievoll - warum muß es ausge-
rechnet immer die Justiz sein ? Die Justizangehörigen tragen
doch schließlich auch Tracht - oder darf es, statt Wahrung
unserer traditionellen Rechtskultur  nur noch Brauchtums-
pflege light sein ? 

P.P.P.S. Ein Wort zum Kulturprogramm: Das Stück „Karussell“
haben wir Anfang 2002 schon einmal angeboten, damals in
der Pasinger Fabrik. Dorthin hatte sich leider nur ein kleines
Häufchen verirrt - wir haben uns aber exzellent und bestens
unterhalten. Ich geh´ wieder hin und kann den Abend nur
empfehlen. Für das erste Halbjahr sind weitere Kunstfüh-
rungstermine schon geplant (näheres auf Seite 11 und im
nächsten Heft).
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Aktuelle Rechtspolitik

Februar 2004 - Stellungnahme des Arbeitsrechtsausschusses
des Deutschen Anwaltsvereins zur Eingliederung der
Arbeitsgerichtsbarkeit in die allgemeine Zivilgerichtsbar-
keit.

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der Berufsverband der 
deutschen Rechtsanwälte und repräsentiert die Mehrheit der 
selbständig tätigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in
Deutschland. Er vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft
auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Der DA V spricht sich entschieden gegen die Abschaffung der
Arbeitsgerichtsbarkeit als eigenständigen Gerichtszweig und ihre
Eingliederung in die allgemeine Ziviljustiz aus. Ein solcher Schritt
würde weder den Besonderheiten des Arbeitsrechts noch dem
Bedürfnis nach dem dauerhaften Einsatz und der Gewinnung
besonders qualifizierter und erfahrener Richterpersönlichkeiten
für diese Materie gerecht, der für die Lebensverhältnisse vieler 
Menschen eine existenzielle Bedeutung zukommt. Die bislang
erreichte und weiter fortzuentwickelnde Professionalität arbeits-
richterlicher Tätigkeit sollte auch im Interesse des Wirtschafts-
standorts Deutschlands nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt 
werden.

Das Arbeitsrecht zeichnet sich durch das Ineinandergreifen von
gesetzlichen, einzelvertraglichen und kollektivvertraglichen Rege-
lungen, seine umfassende Verzahnung mit dem Sozial recht sowie
einen ausgesprochen hohen Anteil richterrechtlich entwickelter
Rechtsgrundsätze aus. Das Betriebsverfassungsrecht und die darin
vorgesehenen Mitbestimmungsrechte greifen unmittelbar in die
zivilrechtliche Gestaltungsfreiheit ein. Diese Wechselwirkungen
unterschiedlicher Rechts- und Regelungsebenen erfordern neben
spezifischen Rechtskenntnissen auch ein ausgeprägtes Empfinden
für soziale Entwicklungen und sind auch für den umfassend aus-
gebildeten Ziviljuristen erst nach längerer Einarbeitungszeit
beherrschbar. Auf Seiten der Prozessbeteiligten besteht ein
besonderes Interesse an einer vorhersehbaren, praxisnahen und -
vor allem - zügigen Rechtsfindung. Dies spricht auch in Zukunft
für eine Konzentration der Verfahren und damit zugleich des 
juristischen und nicht juristischen Erfahrungswissens in einer
eigens hierauf zugeschnittenen Gerichtsbarkeit.

In den letzten zwei Jahrzehnten sind in der Entwicklung starker
Fachanwaltschaften auch und gerade auf dem Gebiet des Arbeits-
rechts wesentliche Erfolge erzielt worden. Innerhalb der Anwalt-
schaft ist unbestritten, dass das Arbeitsrecht angesichts seiner
Breite und Komplexität eine Spezialmaterie darstellt, die einer
intensiven Aus- und vor allem permanenter Fortbildung bedarf;
letztere ist schon wegen der besonderen Schnelllebigkeit der Ent-
wicklung in Gesetzgebung und Rechtsprechung unabweisbar, die
ebenfalls eine Besonderheit dieses Rechtsgebiets - insoweit 
vergleichbar dem Steuerrecht - ausmacht.

Diese Anforderungen haben unter den Anwälten zu einer noch 
weiter fortschreitenden Spezialisierung in der arbeitsrechtlichen
Beratung und Vertretung geführt. Ihnen sollten im Interesse der
rechtsuchenden Bürger und der Effizienz der Rechtspflege Richte-
rinnen und  und auf hohem professionellen Niveau tätig sind. Dies
ist bei dem jetzigen System einer gegliederten Fachgerichtsbarkeit
gewährleistet und trägt nach Überzeugung des DAV entschei-
dend dazu bei, dass in der Arbeitsgerichtsbarkeit ein außerge-
wöhnlich großer Teil der Verfahren ohne streitiges Urteil frühzeitig
beigelegt werden kann und die durchschnittliche Prozessdauer
vergleichsweise kurz ist. Überzeugende Gründe dafür, von diesem
bewähren System abzurücken und die Arbeitsgerichte - entgegen
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Nachruf

Das langjährige Mitglied des MAV (Eintritt 01.05.1968)

Rechtsanwältin Marion Liebl-Blittersdorff 

(geboren am 26.09.1925) ist am 16. Februar 2004 verstorben.

Sie war, als sie in den fünfziger Jahren zur Anwaltschaft 
zugelassen wurde, eine der wenigen Frauen, die diesen Beruf
ausübten. Marion Liebl-Blittersdorff tat dies von Anfang an mit
großem Engagement und Erfolg.

Auf ihrem Fachgebiet, dem Ehe- und Familienrecht, war ihre
Kompetenz hoch anerkannt und geschätzt. So wurde sie schon
1959 als Mitglied des Deutschen Juristinnenbundes in den 
dortigen Familienrechtsausschuss berufen und brachte ihre
Gedanken und Vorstellungen in Gesetzesvorhaben ein, indem
sie diese bei Anhörungen des Deutschen Bundestages nach-
drücklich vortrug. (Es sei in diesem Zusammenhang nur an das
1977 in Kraft getretene neue Ehe- und Familienrecht erinnert)

Die große Wertschätzung, die Rechtsanwältin Liebl-Blittersdorff
bei den Kollegen genoß, hatte zur Folge, dass sie als erste Frau
im Jahr 1970 in den Vorstand der Rechtsanwaltskammer 
München gewählt wurde. Sie war dort von 1978 bis 1986 im
Präsidium und bekleidete den schwierigen Posten der Schatz-
meisterin mit großem Sachverstand und Erfolg. 

Ich wurde nach Marion Liebl-Bittersdorff, allerdings erst 10
Jahre später, als zweite Rechtsanwältin in den Vorstand der
Rechtsanwaltskammer gewählt und habe sie sowohl im 
Vorstand als auch bei vielen anderen, beruflichen wie privaten
Begegnungen, als äußerst liebenswürdige, warmherzige und
kompetente Kollegin kennen- und, wie alle, die sie kannten,
sehr schätzen gelernt. 
Sie hat ihr Wissen und ihre Erfahrungen, vor allem auch vielen
jüngeren Kolleginnen und Kollegen des MAV, immer gerne zur
Verfügung gestellt. 

Marion Liebl-Blittersdorff musste sich in den letzten Jahren aus
gesundheitlichen Gründen immer mehr auf ihren (von ihrem
Mann wunderbar umgebauten) Bauernhof im Chiemgau
zurückziehen. Sie nahm aber immer noch Anteil an "ihrer"
Kanzlei, die von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter in
ihrem Sinne weitergeführt wird. 

Am 20. Februar 2004 wurde Frau Kollegin Liebl-Blittersdorff in
München auf dem Waldfriedhof beerdigt. Ich konnte Marion
Liebl-Blittersdorff, zusammen mit vielen Freunden und
Bekannten, das letzte Geleit geben. 
Nach den sehr persönlich gehaltenen Worten des zuständigen
Priesters würdigte Vizepräsident Dr. Hettinger ihre Verdienste
für die Anwaltschaft, besonders auch ihre Tätigkeit im 
Vorstand und dem Präsidium der Rechtsanwaltskammer München.

Für die Untergruppe München des Deutschen Juristinnenbun-
des erinnerte Frau Kollegin Renate Maltry (die auch Mitglied
des MAV ist) an ihre bleibenden Verdienste.

Bei Frau Rechtsanwältin Marion Liebl-Blittersdorff kann und
muß man wirklich sagen, dass sie sich um die Anwaltschaft 
verdient gemacht hat. 

Für ihr großes Engagement erhielt sie auch im Jahre 1984 
das Verdienstkreuz am Bandes des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland. 

Ich glaube sagen zu können, dass alle, die Marion Liebl-Blit-
tersdorff kannten, mit mir um sie trauern und sie nicht verges-
sen werden. 

RAin Christina Edmond von Kirschbaum, München
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dem sonstigen Trend zu "schlanken", organisierbaren 
Einheiten - in der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit aufgehen zu
lassen, sind aus der Sicht des DAV nicht erkennbar.

Bestrebungen, die Gerichtsorganisation zu straffen und Kosten zu
senken, sind zwar grundsätzlich zu begrüßen. Im vorliegenden
Zusammenhang stünden aber vordergründigen Personaleinspa-
rungseffekten, sofern diese denn überhaupt einträten, schon jetzt
absehbare Effizienzverluste gegenüber. Andererseits lassen sich
Synergieeffekte in der Sachausstattung und im nichtrichterlichen
Dienst durchaus erzielen, ohne dass damit zugleich die Eigenstän-
digkeit der Arbeitsgerichte aufgehoben werden müsste. Soweit
insbesondere kleinere Bundesländer eine größere Flexibilität im
Bezug auf den Einsatz Richtern wünschen, könnte dem gegebe-
nenfalls durch maßvolle Änderungen dienstrechtlichen Bestim-
mungen Rechnung getragen werden. Es hieße jedoch den Hebel
der falschen Stelle anzusetzen, wenn Probleme der internen
Gerichtsorganisation um Preis der Aufgabe einer bewährten 
Fachgerichtsbarkeit und damit zu Lasten rechtsuchenden Bürger
gelöst würden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz Josef Willem Freiligrathstraße 1; 
D-40479 Düsseldorf; Tel.:+49 (0) 211 49 79-167; Fax:+49 (0) 21 79-123;
E-Mail: heinzjosef.willemsen@freshfields.com.

§*§*§

Leserbrief

Unser Mitglied Jerzy Montag, MdB und rechtspolitischer
Sprecher der Fraktion Bündnis 90 / die Grünen schreibt uns
kurz vor Redaktionsschluss ...

(Wir bemühen uns, derzeit einen Termin für eine Diskus-
sionsrunde abzustimmen, voraussichtlich Ende Juni /
Anfang Juli)

Reform des Strafprozessrechts

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Koalition von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich 2002
vorgenommen den Strafprozess zu reformieren. Verletzte, Zeu-
gen und Opfer von Straftaten sollen besser geschützt und ihre
Rechte besser wahrnehmen können, Beschuldigte und ihre Ver-
teidiger sollen gestärkt, das gesamte Verfahren transparenter und
kommunikativer ausgestaltet werden und nicht zuletzt sollen
auch die Ressourcen der Justiz geschont und effektiver eingesetzt
werden.

In Umsetzung dieser Überlegungen ist inzwischen als ein erster 
Teil der Reform des Strafprozesses das Opferrechtsreformgesetz 
verabschiedet worden. Ein weiterer Teil steht mit dem Justizmo-
dernisierungsgesetz kurz vor der Verabschiedung.

Den Kern der Reform bildet jedoch der am 13.02.2004 der 
Öffentlichkeit vorgestellte Diskussionsentwurf zur Reform des 
Strafprozesses.

Die Urheber dieses Entwurfs, die Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie das Bundesjustizministerium 
setzen jetzt auf eine breite und durchaus auch kontroverse
Diskussion in der Fachöffentlichkeit.

Ich selbst bin als rechtspolitischer Sprecher der Fraktion für diese
Reform verantwortlich und würde mich sehr freuen, wenn wir

auch in München eine Debatte über die Reform des Strafprozesses
führen würden. Dazu stehe ich für interne Gespräche wie auch
öffentliche Veranstaltungen gerne zur Verfügung.

Darüber hinaus habe ich im Internet eine eigene Internetseite
unter http://www.StPO-Reform.de eingerichtet und stelle mir
vor, dass auch über dieses neue Medium die Diskussion angefacht
werden kann.

Die Koalition hat sich vorgenommen, nach dem Deutschen Juri-
stentag 2004 im September die Debatte nochmals zusammenzu-
fassen und sodann in den Gesetzesentwurf im Parlament 
einzubringen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mein Schreiben und mein
Angebot in geeigneter Form an die Mitglieder Ihrer Verbände
weiterleiten könnten.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

Jerzy Montag, MdB

§*§*§

Kuriosa

In der „LG aktuell“ (Hausmitteilungen des LG München I)
haben wir den nachfolgend mit freundlicher Genehmigung
des Vizepräsidenten des LG München Selk abgedruckten
„Sprachlehrgeng für Juristen“ entdeckt und wollen Ihnen den
gelungenen Beitrag von Richter „Beckmesser“ nicht vor-
enthalten.

JURISTENDEUTSCH  FÜR  FORTGESCHRITTENE

Heute: Geben?

Dazu: Leuchtende Beispiele aus anderen Berufsfeldern

Es war angedacht, im Rahmen unseres Sprachlehrgangs diesmal
auf die verschiedenen Möglichkeiten einzugehen, die uns in die
Lage versetzen, das bananle Verbum  "geben"  zu vermeiden.
Wer aber die bisherigen Lektionen aufmerksam begleitet hat, der
wird einer derartigen Hilfe kaum mehr bedürfen, weil ihm die
juristisch korrekte Alternative  "aushändigen"  schon wie selbst-
verständlich aus der Feder (bzw. der Tastatur) fließt! Die echten
Könner unter uns variieren darüberhinaus bei passender Gele-
genheit immer wieder mit den hochkarätigen Synonymen  "verab-
folgen"  oder  "auskehren".

So könnten wir uns also zufrieden zurücklehnen und unseren
Blick mit Wohlgefallen auf dem in der Richterschaft allgemein
erreichten Niveau juristischer Sprachmutation ruhen lassen. Doch
dazu besteht kein Anlaß! Leuchtende Beispiele aus anderen, mit
uns konkurrierenden Berufsfeldern zeigen uns immer wieder,
welch weiten Weg wir hier bis zur absoluten Vervollkommnung
noch zurückzulegen haben. Als Ansporn sei daher eine wörtlich
wiedergegebene Passage aus einem anwaltlichen Schriftsatz her-
angezogen, die geeignet ist, auch die Besten unter uns noch zu
beschämen. Der Juristenkollege formuliert wie folgt:

"Wenn man dies zugrundelegt, so müsste man also sagen, dass
die hiesige Klägerin ausreichendes Vermögen über die bewusste
Wohnung hinaus, die Frage, ob sie hier getäuscht wurde bei der
teilweisen Begegnung oder Unterschriftsleistung zur Zustimmung
zum Eintragen von mehreren Grundschulden, getäuscht wurde
oder nicht, erhebliches Vermögen haben, wobei die ‚Meßlatte'
des BGH auch hintenanstehen kann."

RiLG Beckmesser

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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Nützliches und Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber, Internetadressen -

Vortrag des Forum Junge Anwaltschaft

Praktisches Kanzleimarketing von Herrn David Hoeflmayr
am Dienstag, den 20.04.2004 von 19.00 bis 20.30 Uhr

im Institut für Rechtsvergleichung
Veterinärstraße 5, 1.Stock, Karl-Neumeyer-Saal

Herr Hoeflmayr ist Unternehmensberater, Attorney at Law (NY) und
Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität München,
sowie Verfasser des Buches "Kanzleimarketing für die anwaltliche
und steuerberatende Praxis", welches im Erich Schmidt Verlag
erschienen ist.

Der Unkostenbeitrag beträgt

für Mitglieder des Forum Junge Anwaltschaft: € 10.-

für Mitglieder des MAV: € 20.-

für Nichtmitglieder: € 40.-

Verbindliche Anmeldungen werden per e-Mail unter 
muenchen1@davforum.de erbeten. 

Überweisung des Unkostenbeitrags bitte mit der Anmeldung auf
folgendes Konto: Postbank Giro München, 

Kontonr.: 768 758 01, BLZ.: 700 100 80
Kontoinhaber: Münchener Anwaltverein e.V.

Das Institut für Anwaltsrecht der Uni Leipzig veranstaltet die

6. Soldan-Tagung 
zur anwaltsorientierten Juristenausbildung

am Freitag, den 23.April 2004

9:30 - 16:00 Uhr

in der

BIO CITY LEIPZIG

Universität Leipzig, 

Deutscher Platz 5, 04103 Leipzig

Thema der Tagung:

Stand der Umsetzung der Reform der Juristenausbildung durch die

juristischen Fakultäten und erste Erfahrungen.

Inhaltlich bilden drei Themenkomplexe den Mittelpunkt der Tagung:

1. Der wissenschaftliche Anspruch anwaltsorientierter Lehrinhalte
2. Der Stand der Umsetzung der Ausbildungsreform in den Fakultäten
3. Die Verzahnung der Ausbildung zwischen Universität und 

Vorbereitungsdienst

Das Tagungsprogramm  sowie aktuelle Informationen und 
einen Lageplan des Veranstaltungsortes finden Sie im Internet unter
http://www.uni-leipzig.de/anwaltsinstitut. Teilnehmer, die bereits
am Vortag anreisen, finden hier auch Hinweise zur Hotelunter-
bringung. Diese Teilnehmer begrüßen wir zu einem geselligen
Abend am 22. April 2004 ab 19.30 in der Gaststätte „Paulaner“ in
der Klostergasse.

Anmeldung erbeten.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an 
Christoph Stroyer (stroyer@web.de), 
Claudia Apel (Tel. 0341/9 73 51 62 oder capel@rz.uni-leipzig.de) und
Marion Kluge (Tel. 0341/   9 73 51 60 oder mkluge@rz.uni-leizig.de).

Seminare und Veranstaltungen der RENO München

Die RENO München bietet für Rechtsanwaltsangestellte diverse
Seminare wie  z. B. 

Einführung in das RVG - Nr. 2004-08 II

11.05.2004 in München, 

(Tagungs-Hotel wird nach Anmeldung bekanntgegeben)

Dozent: Josef Dörndorfer 

Dozent der Bayerischen Beamtenfachschule 

Dauer: 1 Tag Kosten: ab 95.- Euro

Einführung in das RVG - Nr. 2004-08 III

15.05.2004 in München,

(Tagungs-Hotel wird nach Anmeldung bekanntgegeben)

Dozent: Josef Dörndorfer

Dozent der Bayerischen Beamtenfachschule

Dauer: 1 Tag Kosten: ab 95.- Euro

Weitere Informationen erhalten Sie über die RENO Geschäftsstelle:

RENO-München e.V.,
Postfach 401906, 80719 München

Telefon: (089) 361 32 18, Handy: (0170) 2020983

Fax:089 361 32 18

Email: reno-muenchen@t-online.de

www.reno-muenchen.de

DVEV-Seminarinformation 1. Halbjahr 2004

Im ASC liegen einige Exemplare der Seminarinformation der Deut-
schen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e. V. aus.
Diese können in der Prielmayerstr. 7, Zimmer 63 abgeholt werden.
Weitere Informationen auch unter www.erbrecht.de. 

ADAJUR 7.1 Die juristische Datenbank des ADAC

Die Version 7.1 der juristischen Datenbank des ADAC liegt zur
Ansicht im ASC aus, wie auch Informations-Flyer mit Bestellformular.
Weitere Informationen können Sie auch im Internet abrufen unter
www.adajur.de. 

Neue Telefonnummern bei AnNoText

Die Firma AnNoText hat seit dem 15.03.04 geänderte Telefon-
nummern. Diese können Sie auf deren Homepage unter:
www.annotext.de/unternehmen/kontakt/annotext.htm abrufen.
Wichtig: Die Nutzung des Supports und der Hotline 24 ist ohne
Wartungsvertrag kostenpflichtig!

§*§*§

Die Verbraucherzentrale gibt Tipps

Belastungsgrenze: Krankenkassen gehen von zu niedrigem
Kinderfreibetrag aus - Musterbrief für Widerspruch

Die Belastungsgrenze für Zuzahlungen zu Leistungen der Kranken-
versicherung zu berechnen, ist eine komplizierte Angelegenheit.
Vielen Versicherten ist unklar, wann die Belastungsgrenze erreicht
ist und welche Freibeträge gelten. "Die Krankenversicherungen
gehen derzeit davon aus, dass pro Kind lediglich ein Freibetrag in
Höhe von 3.648 Euro abzuziehen ist. Das widerspricht jedoch der
gesetzlichen Regelung des Einkommenssteuergesetzes, das hier
Anwendung findet. Richtigerweise müsste pro Kind ein Freibetrag in
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Höhe von 5.808 Euro angesetzt werden", so Versicherungsexpertin
Hedwig Telkamp von der Verbraucherzentrale Bayern. 

Versicherten sollten sich die konkrete Berechnung der Krankenkasse
aushändigen lassen und Widerspruch einlegen, sofern nur ein gerin-
gerer Kinderfreibetrag berücksichtigt wurde. Das gilt auch dann,
wenn die Krankenversicherung die Belastungsgrenze aufgrund des
geringeren Kinderfreibetrages nicht als erreicht ansieht. Ein Muster-
schreiben und weitere Information gibt es in den Beratungsstellen
der Verbraucherzentrale oder per Faxabruf unter 09001 146346
0185 (2 Seiten; 0,62 Euro/Minute) sowie auf den Internetseiten von
Stiftung Warentest unter www.test.de. 

Offenbar handelt es sich um eine Panne bei der Gesetzgebung. Nach
Recherchen von Stiftung Warentest war beabsichtigt, einen Kinder-
freibetrag von 3.648 Euro festzuschreiben. Beim Verweis auf die 
einschlägigen Normen im Einkommensteuergesetz übersahen das
Ministerium offenbar, dass dort zusätzlich ein Freibetrag von insge-
samt 2.160 Euro je Kind für Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf vorgesehen ist. Das Bundesministerium für
Gesundheit will trotz eines ausdrücklichen Hinweises aus dem
Bundesrat derzeit keine Änderung vornehmen.

Verbraucherschützer auf Kaffeefahrt - Erschreckende Psycho-
Methoden und stark überteuerte Produkte 

Viele meist ältere Verbraucher erhalten derzeit Einladungen zu so
genannten Erlebnisreisen. Mit fadenscheinigen Gewinnversprech-
ungen und Geschenken schaffen es die Anbieter immer wieder, die
gemieteten Busse mit genügend Menschen zu besetzen, um sie
dann unter Druck einer Verkaufsveranstaltung auszusetzen. Markus
Saller, Jurist der Verbraucherzentrale Bayern hat zusammen mit
einem Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks (zu sehen am 
Mittwoch, ab 21.20 Uhr im Zeitspiegel) an einer solchen Fahrt des
"Euroland-Reisebüros" teilgenommen. Er weiß seit dem: "Es ist
erschreckend, mit welch dreisten Psycho-Methoden es den Verkäu-
fern gelingt, ihre wirkungslosen, zumindest aber stark überteuerten
Waren an das Zielpublikum zu verkaufen." 

Letzten Donnerstag wurden die Teilnehmer in den Keller eines Land-
gasthofes nahe Pfaffenhofen verbracht. Das kostenlose Frühstück
bestand aus einer alten Semmel mit Leberkäse und einem hart
gekochten Ei. Danach gab es statt eines 5000 Euro Bargeldgewinnes
ein dreieinhalbstündiges "Referat" über Durchblutungsstörungen.
Diese seien nämlich für alle Zivilisationskrankheiten verantwortlich
und zwar vom Hautkrebs bis zum Gehirnschlag und Alzheimer.
Dabei sei es so leicht vorzusorgen, wenn man eine Magnetfeld-
unterlage kauft, die einmalig auf dieser Sonderfahrt anstatt für
regulär 2480 Euro für nur 980 Euro zu beziehen sei. 

Während des Mittagessens wurde die Polizei verständigt, die aber
nicht einschreiten konnte, weil die Verkaufsveranstaltung vom Ord-
nungsamt genehmigt worden war. Die Präsenz der Polizisten zeigte
trotzdem ihre Wirkung. Kurz nach deren Eintreffen wurde die Nach-
mittagsveranstaltung, bei der Reisen verkauft wurden, sehr schnell
beendet. "Nach diesem Erlebnis kann ich jedem, der eine solche Ein-
ladung erhält, nur raten, diese in den Papierkorb zu werfen", meint
Saller. Selbst wenn nichts gekauft werde, lohne sich eine Teilnahme
nur wegen der in Aussicht gestellten Geschenke nicht. Auch dort
wird getrickst: Das Gewicht eines 5-Kilo-Fresspaketes ist schnell
erreicht, wenn zum Beispiel Getränke in Glasflaschen enthalten sind.
Verbraucherschützer Saller ist sich sicher: "Es gibt schönere Möglich-
keiten, einen Tag zu verbringen."

Banken halten ihr Versprechen nicht -

Weltverbrauchertag: Verbraucherschützer fordern Recht auf
Girokonto für jedermann

Zum Weltverbrauchertag am 15. März macht die Verbraucherzen-
trale Bayern auf eine folgenschwere Benachteiligung von Verbrau-
chern aufmerksam, die überschuldet sind oder auf Arbeitslosen- und

Sozialhilfe angewiesen. Zahlreiche Anfragen lassen darauf schlie-
ßen, dass sich viele Banken, insbesondere die Privatbanken weigern,
für diesen Personenkreis ein Girokonto auf Guthabenbasis einzu-
richten. Genau das hatte der Zentrale Kreditausschuss bereits 1995
den Banken empfohlen. "Doch auch nach neun Jahren halten sich
viele Kreditinstitute nicht an ihr Versprechen", beklagt Markus Sal-
ler von der Verbraucherzentrale Bayern. Gerade für finanziell in
Schwierigkeiten geratene Haushalte muss es möglich sein, wichtige
und standardisierte Zahlungen wie die Miete, Lohn oder Telefon
ohne Bargeld abzuwickeln. "Ein Guthabenkonto leistet einen wich-
tigen Beitrag, damit jemand möglichst aus eigener Kraft seine Situ-
ation stabilisieren kann", so die Verbraucherzentrale.

Welches Ausmaß die Kontoverweigerungen tatsächlich angenom-
men haben, können die Verbraucherschützer nur erahnen. Die Kre-
ditinstitute haben bislang kaum entsprechendes Zahlenmaterial
vorgelegt. Die zum Teil standardisierten Ablehnungsschreiben sind
für die Verbraucherzentrale aber ein Beleg dafür, dass es sich nicht
nur um Einzelfälle handelt, sondern viele Banken die Empfehlung
des Zentralen Kreditausschusses gezielt missachten. Jurist Saller ist
es unverständlich, dass der Bundestag noch keinen Handlungsbedarf
sah. Er hält einen gesetzlichen Anspruch auf ein Girokonto, wie es in
Frankreich und Belgien bereits der Fall ist, für dringend erforderlich.
In Bayern sind bislang nur die Sparkassen nach der Sparkassenord-
nung verpflichtet, eine Girokonto für jedermann einzurichten.

§*§*§

Neues vom DAV

DAV: RVG endlich verabschiedet!

- Bundesrat stimmt der Reform der Justiz- und Anwaltsge-
bühren zu -

BERLIN (DAV). Der Bundesrat hat auf seiner heutigen Sitzung dem
Kostenrechtsmodernisierungsgesetz zugestimmt. Bestandteil dieser
Kostenrechtsnovelle ist auch eine Reform der Rechtsanwaltsvergü-
tung (RVG). Damit ist der Bundesrat einer Empfehlung seines Rechts-
ausschusses gefolgt. Der Deutsche Anwaltverein (DAV) begrüßt die
Entscheidung als erfreulichen Kompromiss. Damit hat die Politik ihre
Zusage eingehalten, die Anwaltsvergütung nach 10 Jahren des Still-
standes und der Nullrunden nun den modernen Anforderungen
anwaltlicher Tätigkeit anzupassen. 

"Der DAV hat seit 1998 für eine solche Strukturnovelle gekämpft.
Dabei handelt es sich bei dem nun verabschiedeten RVG um einen
echten Kompromiss, der die Anwaltschaft nicht zu Jubelstürmen ver-
anlasst," so Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Präsident des DAV. Der
DAV habe bereits damals seine Strukturvorschläge vorgelegt. Wich-
tig sei, gemeinsam endlich zu einer Lösung gekommen zu sein. Das
RVG sei aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Anwaltschaft,
die mit steigenden Kosten bei sinkenden Umsätzen zu kämpfen
haben, dringend erforderlich. Keiner anderen Berufsgruppe habe
man 10 Jahre lang Nullrunden zugemutet. 

RVG: Weitere Vergleichsrechnungen

Um den Kolleginnen und Kollegen die Beurteilung, welche
Auswirkungen das RVG für ihren speziellen Tätigkeitsbereich 
bringen wird, hat der DAV weitere Rechenbeispiele auf seiner
Homepage eingepflegt. Neben dem bisher eingepflegten 
Rechenbeispielen u.a. für Strafsachen und Verkehrsrecht finden 
Sie neu auch Berechungsbeispiele für das "Zivilrecht" unter
http://www.anwaltverein.de/Gebuehrenrecht/index.html.

DAV begrüßt Vorschläge zur Reform des Sanktionensystems

BERLIN (DAV). Die Bundesregierung hat einen Referentenentwurf
zur Reform des Sanktionenrechts vorgelegt. In seiner Stellungnahme

Nachrichten und aktuelle Beiträge

Mitteilungen April 2004 7

22017 Nachrichten _April_neu.qxd  30.03.2004  10:55  Seite 7



begrüßt der Deutsche Anwaltverein (DAV) wesentliche Teile des Ent-
wurfs, wie vor allem die Erweiterung des Anwendungsbereiches der
gemeinnützigen Arbeit. Damit könnten sozial nicht mehr aufzufan-
gende Auswirkungen der Vollstreckung vor allem kurzer Freiheits-
strafen vermieden werden. Begrüßt wird auch die Ausdehnung der
bisherigen Verwarnung unter Vorbehalt. Das vorgesehene Fahrver-
bot als Hauptstrafe wird hingegen abgelehnt. Bedauerlicherweise
ist die Bundesregierung auch nicht dem Vorschlag des DAV gefolgt,
die Möglichkeit zur Aussetzung von Freiheitsstrafen von zwei auf
drei Jahre zu erweitern. Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten, die
vom BMJ in Auftrag gegeben worden sind, bestätigen, dass die 
Rückfallquote nach Bewährungsstrafen deutlich niedriger ausfällt
als nach vollstreckten Freiheitsstrafen. 

"Insbesondere die Erweiterung des Anwendungsbereiches der
gemeinnützigen Strafe stellt einen entscheidenden Schritt zur Ver-
meidung von kurzen Freiheits- und Ersatzstrafen dar und ist somit
grundsätzlich zu begrüßen," so Rechtsanwalt und Notar Eberhard
Kempf, Vorsitzender des Strafrechtsausschusses des DAV. Ein Fahr-
verbot als Hauptstrafe sei abzulehnen, da dies willkürlich sei. So
komme es darauf an, ob jemand einen Führerschein hat, der eine
ihn brauche oder der andere Berufskraftfahrer sei. 

Der DAV setzt sich nach wie vor dafür ein, die Grenze noch zur
Bewährung aussetzbarer Freiheitsstrafen von zwei auf drei Jahre
anzuheben. Gerade in einem erweiterten System mit Bewährungs-
auflagen scheine es sinnvoll, den Gerichten hier mehr Handlungs-
spielraum einzuräumen. Dies habe der DAV in seinem "Alternativ-
entwurf" vorgeschlagen. 

Die Stellungnahme des DAV durch den Strafrechtsausschuss finden
Sie unter <http://www.anwaltverein.de/03/05/index.html>.

DAT - Schon angemeldet? 

Der DAT 2004 wird sich vom 20. Mai bis 22. Mai 2004 zusätzlich zu
den allgemeinen Fachveranstaltungen mit dem Thema "Zukunft der
Anwaltschaft" beschäftigen. Hierbei wird die Situation des Anwalts
auf dem Dienstleistungsmarkt diskutiert. Untersucht werden sollen
zum einen die Konkurrenz zwischen den Anwälten als auch die
Konkurrenz durch andere Dienstleister. Der Berufsrechtsausschuss
des DAV wird im Rahmen dieser Veranstaltung seine 
Vorstellung zu einer Novellierung des Rechtsberatungsgesetzes 
präsentieren. Weitere Informationen und eine Onlineanmeldung
finden Sie im Internet unter <http://www.anwaltstag.de/>. 

DAV gegen Zusammenlegung von Sozial- und Verwaltungs-
gerichten

BERLIN (DAV). Der Deutsche Anwaltverein (DAV) sieht die Überle-
gungen der Bundesministerin der Justiz, aus Anlass der 
Hartz-Reformgesetze die Sozial- und Verwaltungsgerichte
zusammenzulegen, mit großer Skepsis. Dies gilt insbesondere dann,
wenn es nur zu organisatorischen Maßnahmen ohne die Schaffung
einer einheitlichen Prozessordung kommt. 

Das Arbeitslosengeld II sollte bei den Sozialgerichten verbleiben,
damit würde die jetzt unsystematische Zuständigkeit der Verwal-
tungsgerichte für die Sozialhilfe beseitigt. Die Zuständigkeit der
Verwaltungsgerichte für das Arbeitslosengeld II würde überdies den
Bürgern die Sicherung des Rechtsschutzes durch eine Rechtsschutz-
versicherung nehmen. Für verwaltungsrechtliche Fragen ist derzeit
keine Rechtsschutzversicherung möglich. 

Eigenständige Arbeitsgerichte erhalten!

BERLIN (DAV). Anlässlich ihrer Frühjahrstagung hat sich die Arbeits-
gemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) 
eindringlich gegen die Abschaffung der Arbeitsgerichtsbarkeit als
eigenständigen Gerichtszweig und gegen ihre Eingliederung in die
allgemeine Ziviljustiz ausgesprochen. Damit wendet sich die größte

Vereinigung der im Arbeitsrecht tätigen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte in Deutschland gegen Überlegungen, die Arbeitsge-
richte in die allgemeine Ziviljustiz einzugliedern. 

"Nur die Erhaltung der Arbeitsgerichte als eigenständige Gerichts-
barkeit wird den Besonderheiten des Arbeitsrechts und dem Bedürf-
nis nach besonders qualifizierten und erfahrenen Richterpersönlich-
keiten gerecht," so Rechtsanwalt Dr. Jobst Hubertus Bauer, Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im DAV. Die Materie
des Arbeitsrechts zeichne sich durch hohe Komplexität aus. Die
bestehende Professionalität arbeitsrechtlicher Tätigkeit dürfe nicht
aus fiskalischen Gründen geopfert werden.

Der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im DAV gehören zur Zeit
mehr als 2.200 auf dem Gebiet des Arbeitsrechts spezialisierte
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aus dem gesamten Bundes-
gebiet an. 

DAV lehnt Abschaffung der Arbeitsgerichtsbarkeit ab 

Nachdem der DAV-Ausschuss "Arbeitsrecht" bereits eine Stellung-
nahme <http://www.anwaltverein.de/03/05/2004/08-04.pdf> (pdf)
abgegeben hat, hat sich der DAV nun auch per Pressemitteilung
<http://www.anwaltverein.de/03/02/2004/08-04.html> gegen die
Abschaffung der Arbeitsgerichtsbarkeit gewandt. Damit wird sich
gegen die Eingliederung der Arbeitsgerichte in die allgemeine Zivil-
justiz ausgesprochen. Ein solcher Schritt würde weder den Besonder-
heiten des Arbeitsrechts noch dem Bedürfnis nach dem dauerhaften
Einsatz und der Gewinnung besonders qualifizierter und erfahrener
Richter für diese Materie gerecht werden. Synergieeffekte können
sich nach Ansicht des DAV unter anderem in der Sachausstattung
oder im nichtrichterlichen Dienst auch ohne die Aufgabe der Eigen-
ständigkeit der Arbeitsgerichte erzielen lassen. 

DAV warnt vor neuen Anti-Terrorgesetzen

BERLIN (DAV). Angesichts der infamen und brutalen Terroranschläge
in Spanien werden Forderungen nach neuen Anti-Terrorgesetzen
laut. Nach Ansicht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) schaffen
mehr Gesetze nicht zugleich auch mehr Sicherheit. Die in vergange-
nen Jahren bereits verabschiedeten Sicherheitspakete würden schon
jetzt massiv in Freiheits- und Bürgerrechte eingreifen. 

"Mit immer mehr Gesetzen erreicht man nicht mehr Sicherheit. Wir
vermissen eine Überprüfung der Geeignetheit, Erforderlichkeit und
Verhältnismäßigkeit der mit den neuen Gesetzen verbundenen Ein-
griffe in die Bürgerrechte," so Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Präsi-
dent des DAV, in Berlin. Es helfe auch nicht, Gesetzesvorschläge
wiederzubeleben, die früher bereits aus guten Gründen abgelehnt
worden seien. Einer angedachten Aufhebung der Aufgabengrenzen
zwischen Bundeswehr, Sicherheitsbehörde und Polizei trete der DAV
entgegen. Es dürften nicht Maßnahmen zur Inneren Sicherheit
getroffen werden, die noch weitere elementare Bürgerrechte
beschneiden, ohne dass damit die gegenwärtige Sicherheitslage tat-
sächlich verbessert werden könnte. 

Der DAV warnt davor, derart massiv in die Bürgerrechte einzugrei-
fen, dass die Terroristen ihrem Ziel, den Rechtsstaat einer offenen
Gesellschaft zu destabilisieren, erheblich näher kommen.

Frankfurt beliebtester Standort für Anwaltskanzleien 

Nach jetzt veröffentlichten Zahlen einer Auswertung der BRAK zum
Stichtag 1. Januar 2003 sind die großen Wirtschaftsmetropolen und
Ballungszentren in den alten Bundesländern die beliebtesten Stand-
orte für Rechtsanwaltskanzleien. An erster Stelle der Beliebtheitss-
kala rangiert Frankfurt am Main (104 Einwohner je Anwalt), danach
Düsseldorf (127), München (131), Köln (216), Stuttgart (251), Ham-
burg (260), Hannover (292), Nürnberg (402), Bremen (449), Essen
(450) und Dortmund (617). In den neuen Bundesländern sind bei
Anwälten jedenfalls im Hinblick auf die Anwaltsdichte am beliebte-
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sten Potsdam (255), Leipzig (393) und Dresden (424). Berlin ver-
zeichnet eine Anwaltsdichte von 366 Einwohner pro zugelassenem
Anwalt. (<http://www.brak.de/seiten/08_02.php>)

DAV: Mehr Anwälte als Bundesrichter 

Anlässlich der am 11. März 2004 stattfindenden Tagung des Richter-
wahlausschusses hat der DAV gefordert, mehr erfahrene Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte zu Bundesrichterinnen und Bundes-
richtern zu wählen. In der Pressemitteilung <http://www.anwaltver-
ein.de/03/02/2004/10-04.html> vom 09. März 2004 wird dies damit
begründet, dass die Anwaltschaft gerade auch außerhalb gericht-
licher Tätigkeit Erfahrungen gewonnen hat. Dies ist ein altes Anlie-
gen des DAV. 

Großer Lauschangriff verletzt Menschenwürde 

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
<http://www.bundesverfassungsgericht.de/> verstößt die Abhörpra-
xis des Großen Lauschangriffs in wesentlichen Teilen gegen das
Grundgesetz. 

Mit einer Pressemitteilung <http://www.anwaltverein.de/
03/02/2004/09-04.html> hat der Deutsche Anwaltverein diese 
Entscheidung grundsätzlich begrüßt. Der DAV hat es sich auch schon
im damaligen Gesetzvorhaben massiv gegen die Einführung des
Großen Lauschangriffs eingesetzt und insbesondere auf die Vertrau-
lichkeit des Gesprächs zwischen dem Mandanten und dem Rechts-
anwalt hingewiesen. 

DeutscheAnwaltAkademie - GRUR aktuell 

Aufgrund der großen Nachfrage bietet die DeutscheAnwaltAkade-
mie am 23. April 2004 in Berlin nochmals das Seminar "Das neue
UWG" (Seminar-Nr. 51519-04) an. Ausführliche Informationen zu
dieser Veranstaltung finden Sie unter <http://www.anwaltakade-
mie.de> oder kontaktieren Sie direkt Frau RAin Astrid Fromm unter
030 / 726153-128.

DAV: Anwaltsorientierte Juristenausbildung schon im Studium

BERLIN (DAV). Nach Ansicht des Deutschen Anwaltvereins (DAV)
muss die anwaltsorientierte Juristenausbildung bereits frühzeitig,
dass heißt im rechtswissenschaftlichen Studium, beginnen. Es sei
notwendig, bereits in dieser Stufe die rechtsberatende und rechts-
gestaltende Praxis, das anwaltliche Denken und die anwaltliche 
Vorgehensweise in den Lehrveranstaltungen zu vermitteln. 
Die Anwaltschaft unterstützt daher Bestrebungen der juristischen
Fakultäten, das rechtswissenschaftliche Studium inhaltlich neu 
auszurichten und anwaltsbezogene Inhalte aufzunehmen. 

"Jurastudenten, die die Referendarausbildung durchlaufen, werden
zu ca. 80% Anwälte," betont Rechtsanwalt Hartmut Kilger, DAV-Prä-
sident in Berlin. Daher müsse auch von den Studentinnen und 
Studenten die Beschäftigung mit dem Anwaltsberuf eingefordert
werden. Voraussetzung hierfür sei allerdings auch das Angebot der
Fakultäten. Ein besonders erfolgreiches Beispiel für die notwendige
enge Zusammenarbeit zwischen Rechtswissenschaft und Anwalt-
schaft seien die sogenannten Bielefelder Empfehlungen. Gerade
hier werde gefordert, mehr als bisher im Studium die anwaltliche
Praxis eine Rolle spielen zu lassen. 

Nach Ansicht des DAV sollten bei den Diskussionen um die Neuaus-
richtung des rechtswissenschaftlichen Studiums, diese Empfehlun-
gen berücksichtigt werden. Dazu sei eine umfassende konzeptionel-
le Neugestaltung der bisherigen Lehrveranstaltungen notwendig.
Der DAV steht dabei als Ansprechpartner mit seinem Sachverstand
für konkrete Fragen zur Anwaltspraxis zur Verfügung. Auch die
DAV-Anwaltausbildung (<http://www.dav-anwaltausbildung.de/>)
sei hierfür hilfreich, die während des Referendariats absolviert 
werden kann. 

Die Bielefelder Empfehlungen finden Sie unter http://www.anwalt-
verein.de/01/biel-empf.rtf.

Anwältinnen und Anwälte mit Rhetorik 
- DAV-Rednerwettstreit wieder ausgeschrieben - 

Auch beim 55. Deutschen Anwaltstag, der vom 20. bis zum 22. Mai
2004 in Hamburg stattfindet, wird wieder der DAV-Rednerwettstreit
durchgeführt. Zweck dieses Wettbewerbs ist eine Hervorhebung der
Tatsache, dass anwaltliche Tätigkeit nicht zuletzt von dem Umgang
mit der Sprache lebt. Teilnehmen können alle Anwältinnen und
Anwälte, die Mitglied eines örtlichen Anwaltvereins sind, die Mit-
glieder des Forums Junge Anwaltschaft sind oder die Teilnehmer der
DAV-Anwaltausbildung. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Vortrages am
20. Mai 2004 in Hamburg nicht älter als 39 Jahre sein. 

In diesem Jahr werden zwei Themen vorgegeben. Es besteht aber
die Möglichkeit ein eigenes Thema festzulegen. Die Themen lauten:

- Das Kreuz mit dem Kopftuch 
- Sind Anwälte wirklich "Edel und Star(c)k"? 

Die Ausschreibung <http://www.anwaltverein.de/DAT/2004/Red-
ner.pdf> und die Teilnehmerbedingungen <http://www.anwaltver-
ein.de/DAT/2004/Teilnahmebedingungen.pdf> finden Sie im 
Internet (pdf-Datei).

Finanzierung der staatlichen Juristenausbildung durch 
Kammermittel

Der Hauptgeschäftsführer des DAV, Dr. Dierk Mattik, hat in einem
Schreiben an alle Vorsitzenden der örtlichen Anwaltvereine und der
Landesverbände das Thema "Finanzierung der staatlichen Juristen-
ausbildung durch Kammermittel" aufgegriffen und noch einmal die
Haltung des DAV verdeutlicht: Keine Finanzierung der staatlichen
Aufgabe Juristenausbildung durch Kammermittel, egal auf welchem
Wege die Finanzierung erfolgt, sei es durch Beitragserhöhung, über
eine Umlage oder durch Mittel aus dem Vermögen der Kammern. In
dem Schreiben <http://www.anwaltverein.de/01/depesche/texte04/
kammern.html> werden die Argumente im einzelnen aufgeführt
und die örtlichen Vereine aufgefordert, das Problem zu diskutieren,
die Diskussion in die Kammerversammlungen zu tragen und zum
Gegenstand von Beratungen und Beschlüssen zu machen.

Rahmenrichtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt 

Auf Aufforderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit hat der DAV eine erste Einschätzung zum Vorschlag der Euro-
päischen Kommission für eine Dienstleistungsrichtlinie abgegeben.
Wenngleich der DAV die Betonung der Berufsregeln und der Selbst-
verwaltung durch den Vorschlag begrüßt, sieht er erheblichen Klä-
rungsbedarf in Bezug auf bestimmte Verbote und Maßnahmen in
Art. 14 und 15 insbesondere hinsichtlich der Überprüfung von Min-
dest- und Höchstgrenzen in der anwaltlichen Gebührenordnung
und der Ausgestaltung des Ursprungslandsprinzips und seiner Aus-
nahmen. Den Text der Stellungnahme finden Sie unterfolgendem
Link www.anwaltverein.de/bruessel/Stell-Dien.pdf 

<http://www.anwaltverein.de/bruessel/Stell-Dien.pdf> (pdf-Datei).
Den Richtlinienvorschlag können Sie hier <http://www.anwaltver-
ein.de/bruessel/kom.pdf> nachlesen.

Wichtiger Hinweis: Gefälschte e-mail Absenderadressen 

Im Umlauf befindet sich zur Zeit ein Wurm der eines besonders 
deutlich macht: Auch bei e-mails von vermeidlich bekannten bzw.
vertrauenswürdigen Absendern sollten Sie prüfen, ob der Text der
Nachricht zum Absender passt und welche Anlagen mit verschickt
werden. Die Würmer benutzen gefälschte e-mail Absendeadressen
und versenden sich selbst als e-mail mit schadhaftem Dateianhang. 

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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So gibt es auch Absendeadressen des "Anwaltvereins". Wir bitten
kritisch zu prüfen, ob diese e-mails tatsächlich vom DAV kommen.
Die DAV-Depesche erkennen Sie immer daran, dass bereits im 
Fenster der Text einsehbar ist und keine Dateien mit versandt 
werden. 

Es ist zu empfehlen, den Versand und den Empfang von ausführ-
baren Programmen (extend.com, .exe, .bat, usw.) oder anderer
Dateien, die Programmiercode enthalten können (extend .do*, xl*,
ppt, vbs, etc.) vorher telefonisch abzustimmen. Dadurch können
Sie sichergehen, dass die Datei vom angegebenen Absender
geschickt und nicht von einem schadhaften Programm verbreitet
wird.

Deutsche Anwaltakademie - Gebührenrecht aktuell 

Seit März 2004 bietet die DAA eine deutschlandweite Seminarreihe
zum neuen Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) an. Sie sind 
interessiert? Unter www.anwaltakademie.de <http://www.anwalt-
akademie.de> finden Sie weitere Informationen oder kontaktieren
Sie direkt Frau RAin Astrid Fromm unter fromm@anwaltakade-
mie.de <mailto:fromm@anwaltakademie.de>.

Anwälte: Keine weiteren Abstriche beim Zuwanderungsgesetz 

BERLIN (DAV). Der Deutsche Anwaltverein (DAV) fordert daher die
Bundesregierung und die Opposition auf, bei den Diskussionen um
ein Zuwanderungsgesetz Mindeststandards zu beachten. Bereits
jetzt bringe das neue Gesetz wenig Verbesserungen für die
Betroffnen. So sei es notwendig, endlich die nichtstaatliche Verfol-
gung als Asylgrund anzuerkennen und eine rechtliche Regelung
für Opfer geschlechtsspezifischer Verfolgung zu schaffen. Wenn
das Verfahren im Vermittlungsausschuss zu weiteren Abstrichen
führe, sollte auf das Gesetz besser ganz verzichtet werden.

"Deutschland muss endlich aus seiner selbst verursachten Isolation
im Flüchtlingsrecht heraus finden. Die notwendigen Regelungen
dürfen nicht am politischen Farbenspiel scheitern, sondern müssen
Sacherwägungen folgen," so Rechtsanwalt Hartmut Kilger, 
Präsident des DAV, in Berlin.

Insbesondere müsse die nichtstaatliche Verfolgung in Übereinstim-
mung mit der Genfer Flüchtlingskonvention als Verfolgungsgrund
unabhängig davon gesetzlich anerkannt werden, ob im Ursprungs-
land des Flüchtlings effektive staatliche Schutzstrukturen bestehen.
"Verfolgung auf Grund des Geschlechts muss als eigenständiger
Verfolgungsgrund gesetzlich anerkannt werden," so Kilger weiter.
Dies würde auch der ständigen Rechtssprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte entsprechen. Nach Schätzungen
von Amnesty International würden weltweit ca. 135 Millionen
Frauen und Mädchen genitalverstümmelt.

Unzumutbar sei es ferner, dass Personen, die nicht abgeschoben
werden können, jahrelang auf eine Duldung oder Bescheinigung
über die Aussetzung der Abschiebung warten müssen. Personen,
deren Abschiebung langfristig unmöglich ist, sei eine Aufenthalts-
erlaubnis zu erteilen.

Hinsichtlich der Aufenthaltsbedingungen fordert der DAV eine
Begrenzung der Abschiebehaft. Es müsse gesetzlich garantiert
werden, dass diese höchstens vier Wochen dauern darf, wenn nicht
feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden könne.
Zudem sei auch eine großzügige Altfallregelung zu treffen.

Rechtsberatungsgesetz

Der Deutsche Anwaltverein hat dem Bundesministerium der 
Justiz den von seinem Vorstand beschossenen Vorschlag zur 
Neugestaltung übergeben. http://www.anwaltverein.de/01/depe-
sche/texte04/vorschlag.pdf (pdf-Datei) des Rechtsberatungsgesetzes

nebst Erläuterungen http://www.anwaltverein.de/01/depesche/
texte04/erlaut.pdf (pdf-Datei) Der Vorschlag hält in Übereinstim-
mung mit der unangefochtenen Praxis fest am Korrelat zwischen
Rechtsberatungsmarkt und Rechtsanwalt. Er ordnet das Gesetz
neu, beseitigt u.a. die Unschärfen, die Anlass zu jüngster Recht-
sprechung bis hin zum Bundesverfassungsgericht gaben und trifft
eine klare Regelung der unentgeltlichen Rechtsbesorgung.

Strafverteidiger fordern bessere Zeugnisverweigerungs-
rechte

In einem gemeinsamen Appell fordern die Strafverteidigerorgani-
sationen das Bundesministerium der Justiz auf, den Bereich der
Zeugnisverweigerungsrechte bei (verdeckten) Ermittlungsmaßnahmen
neu zu regeln. Der DAV ist an diesem Appell durch seine Arbeits-
gemeinschaft Strafrecht und seinen Strafrechtsausschuss beteiligt.
Der Gesetzgeber soll einen vorliegenden Gesetzentwurf umsetzen,
den das Forschungsprojekt des Arbeitskreises Strafprozessrecht
und Polizeirecht (ASP) im Auftrag des BMJ bereits 2002 erarbeitet
hat. 

Im Internet finden Sie den Wortlaut der Stellungnahme
www.anwaltverein.de/03/05/2004/13-04.pdf (pdf-Datei) und den
der Pressemitteilung http://www.anwaltverein.de/03/02/2004/18-
04.html hierzu.

Keine Verschärfung des Ausweisungsrechts notwendig 

Anlässlich der Debatte um das Ausweisungsrecht hat sich der DAV
in einer Pressemitteilung www.anwaltverein.de/03/02/2004/17-
04.html gegen Behauptungen gewandt, nur verurteilte Straftäter
oder gar nur zu einer bestimmten Strafe verurteilte Täter könnten
ausgewiesen werden. Aufgrund des bereits vorhandenen 
rechtlichen Instrumentariums für Ausweisungen lehnt der DAV
eine Verschärfung rigoros ab. Gemäß § 45 Abs. 1 AuslG können
Ausländer ausgewiesen werden, deren Aufenthalt "die öffentliche
Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen 
beeinträchtigen." Eine Verurteilung ist gerade nicht vorausge-
setzt. Gemäß § 47 Abs. 2 Nr. 5 AuslG wird nicht einmal ein 
strafrechtliches Ermittlungsverfahren vorausgesetzt. Es genügt
vielmehr, dass der Ausländer bei einer sicherheitsrechtlichen 
Befragung falsche Auskunft, beispielsweise über seine früheren
Aufenthaltsorte, gegeben hat. Den Vertretern der Politik, die eine
Verschärfung des Ausweisungsrechts fordern, ist offensichtlich die
jetzige Rechtslage unbekannt. 

126.799 Anwältinnen und Anwälte zum 01.01.2004 in
Deutschland zugelassen 

Wie in den vergangenen Jahren meldet die Bundesrechtsanwalts-
kammer in ihrer aktuellen jährlichen Anwaltstatistik einen 
weiteren Anstieg der Anwaltszahlen um 5.379 an. Dies ist eine
Steigerung um 4,4%. Die Statistik finden Sie hier
<http://www.brak.de/seiten/04_04_05.php>.

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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Kulturprogramm - Termine April/Vorschau Mai
Theaterbesuch

Karussell (frz.): sich um eine vertikale Achse drehendes Gestell mit Reit- oder Fahrsitzen zur Volksbelustigung 

am 29.04.2004 um19:30 Uhr im Team-Theater-Comedy

Eintritt: 20,00 EUR

inkl. Einführung durch Gisela Schmitz (Beginn 19:30 Uhr, Vorstellung beginnt 20:00 Uhr)

Mit Tangos und Barockmusik, Musette-Walzern und Chansons, mit Texten und Szenen voller Witz, Melancholie, Absurdität, Trauer und
Verführung gespielt von 1 Saxophon, 1 Schauspielerin, 1 Akkordeon zur Revue inszeniert von Gisela Maria Schmitz. Mit Tine Voggesser,
Stefanie Schumacher, Andreas Hüüs. 

Springen Sie auf! 

Die bunte literarisch-musikalische Mischung reicht von Daniil Charms, Ernst Jandl, Rainer Werner Fassbinder über Friedrich Hollaender,
Leonardo Vinci, Jaques Ibert, Astor Piazzolla, Eric Satie, bis hin zu, für diese Besetzung entstandenen, Werken von Rudolf Gregor Knabl,
sowie Andreas Vecchioni (Text) und Mike von der Nahmer (Musik) - um nur einiges aus dem Programm zu nennen.

Die Zuschauer erleben Text-, Musik- und Gesangsnummern, die, nach dem Collage-Prinzip unmittelbar aneinander gereiht werden. Die
einzelnen 'Nummern', die - wie in einem Zirkusprogramm - jeweils eine völlig neue Atmosphäre und Emotion mit sich bringen, sind
nichtsdestotrotz durch einen 'roten Faden' miteinander verbunden - zum Ausdruck gebracht im roten Samtvorhang, dem Bühnenbild
der drei Akteure. Das Karussell spielt mit Brüchen zwischen den einzelnen Nummern, benutzt diese Brüche, um 'das Stück' voranzutreiben.
Die Darsteller möchten das Publikum zu vielfachen Assoziationen einladen. Das mobile Bühnenbild unterstützt diese assoziative 
Wirkung: der rollende rote Samtvorhang verwandelt die Szenerie im „Hand-Umdrehen".

Anmeldung bis 19.04.2004 per Fax an 089/55027006 erbeten:

Name, Vorname Telefon, Fax

Straße PLZ, Ort

Personenzahl Unterschrift

Picasso (Wiederholungstermin) 

Samstag, 24.04.2004, 13.00 Uhr, Kunstbau Königsplatz

wegen der vielen Anmeldungen zur letzten Picasso-Führung und dem durch die Verwaltung des Kunstbaus verursachten
Termins-Wirrwarr bieten wir die hervorragende Führung von Frau Dr. Kvech-Hoppe ein zweites Mal an - Dauer ca. zwei Stunden

Anmeldung per Fax an 089/55027006 erbeten:

Name, Vorname Telefon, Fax

Straße PLZ, Ort

Personenzahl Unterschrift

München - Stadt des Jugendstils, Villa Stuck
Samstag, 8.05.2004, 11.15 Uhr

Auch diese Führung führen wir an einem Samstag durch, da die Ausstellung auch umfangreich ist und die Villa Stuck nur von Mittwoch
bis Sonntag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet hat. Zum Zeitpunkt unserer Führung sind noch alle fünf Teilausstellungen in der Villa

Stuck geöffnet, es gibt also den vollen Jugendstilgenuß, wieder mit Frau Dr. Ulrike Kvech-Hoppe.

Anmeldung  per Fax an 089/55027006 erbeten:

Name, Vorname Telefon, Fax

Straße PLZ, Ort

Personenzahl Unterschrift
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im SommerSemester 2004

Anwälte berichten über ihren Beruf
kostenlose Veranstaltung, keine Anmeldung erforderlich! 

Wann: jeweils donnerstags, 18.00 Uhr c.t.,
Wo: Hauptgebäude der LMU München - HS 112

22.04.2004: RA Sieghart Ott (Ott, Willner & Bergt)
"Zivilrechtliche Vertragsgestaltung"

29.04.2004: RA Rudolf Häusler (Glock Liphart Probst)
"Öffentliches Recht - am Beispiel des Fußballstadions in Fröttmaning"

06.05.2004: RAin Dr. Doris Kloster-Harz (Dr. Kloster-Harz & Dr. Harz)
"Familienrecht - Scheidungsrecht"

13.05.2004: RA Michael Dudek (Rosa Dudek Löber)
"Aufbau einer Kanzlei"

27.05.2004: RA Stefan Söder LL.M. (New York) (Professor Schweizer)
"Presse- und Medienrecht"

17.06.2004: RA Dr. Robert Jofer (Wannemacher & Partner)
"Strafverteidigung in der Praxis"

24.06.2004: RA Dr. Christian Duve (Freshfields Bruckhaus Deringer, Frankfurt a. M.)
"Die Rolle des Wirtschaftsanwalts in komplexen Streitigkeiten - Prozessführung, Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation"

01.07.2004: RA Dr. Sebastian Weber, München
"Commercial Banking"

08.07.2004: RA Prof. Dr. Arndt Raupach (Raupach & Wollert-Elmendorff)
"Der Wettbewerb auf dem Beratungsmarkt -

Lohnt es sich, Rechtsanwalt zu werden, wenn ja, welcher Kanzleityp ist der richtige für mich?"

Ringvorlesung

Grundlagenseminar: "Vertragsgestaltung"

Informationsveranstaltung:

am Donnerstag, den 13. Mai 2004 von 17:00 - 19:00 Uhr

Seminartage:

30.06.2004 von 14:00 - 17:00 Uhr
01./02.07.  und 15.07.2004 von 9:00 - 17:00
im Seminarraum des Instituts für Anwaltsrecht
Ainmillerstraße 11, 80801 München

Schwerpunkte:

● Allgemeine Empfehlungen zur Vertragsgestaltung
und -verhandlung (RA Dr. Bauer);

● Familienverträge (RA'in Dr. Groß)
● AGB und Lieferverträge (RA Dr. Zanker)
● Gesellschaftsvertrag (RA Dr. Bauer)
● Testament/Erbvertrag (RA Dr. Bauer)

Eignung und Voraussetzung: Studenten ab dem 5. Semester. 
Leistungsnachweise: Seminarschein bei Übernahme eines Referats
bzw. Teilnahmebescheinigung
Literatur: Junker/Kamanabrou, Vertragsgestaltung, München 2002;
Langenfeld, Einführung in die Vertragsgestaltung, JuS Schriftenreihe
(Heft 152), München 2001;Langenfeld, Vertragsgestaltung, 2. Aufla-
ge, München 1997
Anmeldung erforderlich: Interessenten wenden sich bitte an das
Institut für Anwaltsrecht, Ainmillerstraße 11, 80801 München, 
Tel.: 089/340294-76, Fax: 089/340294-78, Email: info@anwaltsrecht.de
oder können sich in eine Liste im Lehrstuhl Prof. Dr. Eidenmüller bei
Frau Javid, Zimmer 207, 2. Stock, Veterinärstr. 5 eintragen

"Einführung in die anwaltsorientierte Juristenausbildung"
keine Anmeldung, keine Gebühr

am 15.04.2004von 10:00 bis 12:00 Uhr s.t.
im Hörsaal 118, im Hauptgebäude der LMU

Geschwister-Scholl-Platz 1

Referent: RA Dr. Jürgen F. Ernst Zielgruppe: Studenten

Sonderveranstaltung

"Souveränität und persönliche Ausstrahlung"

Dienstag, 25. Mai 2004
von 14:00 - 18:00 Uhr s.t. 

- im Institut -

Referentin: Beate Neun
(Moderatorin und Referentin für 
Kommunikation/Präsentation)

Inhalte: Auftreten, Körpersprache, Gestik, Mimik, 
Stimme, Habitus

Anmeldung erforderlich: per Email oder Anruf erwünscht
Zielgruppe: Studenten, Referendare, Rechtsanwälte
Teilnehmergebühr: € 20,00
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Spezialveranstaltung

"Rhetorik und Kommunikation für Juristen"

Praktisches Kommunikationstraining für Juristen mit 
Rollenübungen in Kleingruppen & Videoauswertung

jeweils samstags, 12.06. und 19.06.2004
von 9:00 - 17:00 Uhr s.t. - im Institut -

Das Seminar leitet ein Spezialist für juristische Rhetorik

Seminarleiter: Mathias H. Markert 
(Consultant für COM International)

Inhalte:

◆ Grundlagen der Gesprächsführung in der juristischen Praxis
◆ Gesprächsfördernde Kommunikation
◆ Wahrnehmung/engagiertes Zuhören
◆ Körpersprache und nonverbale Kommunikation
◆ Mandantengespräch
◆ Zeugenbefragung
◆ Das Plädoyer des Staatsanwalts und des Strafverteidigers
◆ Fragetechnik und nondirektives Gesprächsverhalten
◆ Sprachlicher Ausdruck/Überzeugung mit Stimme/

Sprechdenken/Auftreten und Haltung

alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebestätigung

Anmeldung erforderlich: per Email oder per Anruf erwünscht!
Zielgruppe: Referendare und Studenten
Gebühr: € 130,00

Seminar

"Der Vergleich in der anwaltlichen Praxis"
- Haftungsgefahr für den Anwalt unter besonderer 

Berücksichtigung des Familienrechts -

am Freitag, den 25. Juni 2004
von 14:00 - 17:00 Uhr s.t.

- im Seminarsaal des Instituts -

Referentin RA'in Dr. Brigitte Borgmann

Zielgruppe: Rechtsanwälte
Anmeldung erforderlich: per Email oder Anruf erwünscht
Teilnehmergebühr: € 50,00

AufbauSeminar
"Rhetorik II"

Psychologische Gesprächsführung im Vorgang mit Zeugen
und Mandanten

jeweils samstags, 15.05. und 22.05.2004
von 9:00 - 16:45 Uhr s.t. - im Institut -

Das Seminar leitet ein Spezialist für juristische Rhetorik

Seminarleiter: Mathias H. Markert 
(Consultant für COM International)

Anmeldung erforderlich: per Email oder per Anruf erwünscht!
Zielgruppe: Referendare und Studenten
Gebühr: € 130,00

Information und Anmeldung unter: 
INSTITUT FÜR ANWALTSRECHT
an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Ainmillerstraße 11, D- 80801 München, Tel: 089/34 02 94-76, Fax: 089/34 02 94-78
Internet: http://www.anwaltsrecht.de  -  email: info@anwaltsrecht.de

EINLADUNG an alle Mitglieder des Münchener Anwaltvereins

Fortbildungsveranstaltung im Verkehrsrecht Vortr. Firma: b.e.s.t. AG aus Töging am Inn

Tag: Dienstag, den 20. April 2004, Ort: Hotel Eden Wolff, Arnulfstr. 4 
von 18.00  bis ca. 20.00 Uhr 80335 München , Raum Regensburg

Thema: Dienstleistung zur Erstellung von analytischen Unfallgutachten und dreidimensionalen Rekonstruktionen 
von Unfallabläufen 

Die vortragende Firma umschreibt ihr Leistungsspektrumwie folgt: 

M.A.R.S. Crash-Calc ist eine Dienstleistung der b.e.s.t. AG. Per Post oder E-Mail erhaltene Unfalldaten (Akten, Fotos und Skizzen) wer-
den innerhalb von ca. vier Wochen, mittels modernster Rekonstruktionssoftware, ausgewertet. Hierbei werden sich gegenseitig prü-
fende anerkannte Verfahren der Unfallanalytikgenutzt. Das Ergebnis ist ein aussagefähiges Kurzgutachten (ca. 15 Seiten). Alle Berech-
nungsschritte sowie umfangreiche Skizzen und eine Datei, die mit einem Visualisierungstool dreidimensional auf dem PC dargestellt
werden kann, werden als Anlage auf einer CD beigefügt. Das Visualisierungstool bietet obendrein die Möglichkeit das Unfallgeschehen
dreidimensional ablaufen zu lassen und das Geschehen aus zahlreichen Perspektiven zu betrachten. 

Dieses System wurde von der Firma bereits bei ca. 13 General-staatsanwaltschaften und Anfang März beim Bayerischen Anwaltverein,
Bezirke Rosenheim und Traunstein, mit großem Erfolg präsentiert.

Kosten werden fiir diese Veranstaltung nicht erhoben.!

Bitte melden Sie sich bis spätestens 16. April 2004 mit nachstehendem Revers zu dieser Veranstaltung an. 

Oskar Riedmeyer 

Anmeldung (bitte per Fax an den MAV 089 / 29161046) Ich melde Personen zur Fortbildung am 20.04.2004 an. 

Name   / Vorname Straße

PLZ / Ort Telefon / Fax

Stempel / Unterschrift 
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Buchbesprechungen

AnwaltFormulare Arbeitsrecht. 

Schriftsätze - Verträge - Erläuterungen. 
Von RA Prof. Dr.  Klaus Hümmerich. 5. Aufl. 2004.
Deutscher AnwaltVerlag Bonn. 2.922 Seiten,
gebunden, mit CD-ROM. Euro 158,00. 
ISBN 3-8240-0663-4.

Seit April 2002 haben Gesetzgeber und Rechtsprechung
das Arbeitsrecht, wie auch das angrenzende Sozialrecht,
in vielfältiger Weise reformiert. Der Autor eines 
renommierten Standardwerks steht also vor einer kaum
zu bewältigenden Aufgabe, will er es nicht nur auf dem
neuesten Stand halten, sondern darüber hinaus der 
Praxis auch noch schnellstmöglich an die Hand geben.
Wie nicht anders zu erwarten, hat sich Hümmerich 
dieser Herausforderung aber gestellt und mit der 
5. Auflage seines Formularbuchs binnen kürzester Zeit
eine topaktuelle Arbeitshilfe vorgelegt, die zweifels-
ohne zum Besten gehört, was derzeit an Praktikerliteratur
auf dem Markt ist.

Geboten werden nämlich einmal mehr die unterschied-
lichsten Mustertexte für das Personalwesen, insbeson-
dere Verträge mit Arbeitnehmern, Gesellschaftsorganen
und Selbständigen sowie Zusatzvereinbarungen zu
Arbeits- und Anstellungsverträgen. Aber auch die
Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Betriebsverein-
barungen, Anwaltsgebühren und nicht zuletzt 
Schriftsätze für das arbeitsgerichtliche Urteils- und
Beschlußverfahren haben im neuesten "Hümmerich"
wieder ihren festen Platz.

Den zahlreichen Reformen mußte freilich mit einer
weitgehenden Neubearbeitung des Buches flächen-
deckend Rechnung getragen werden. Vollständig neu
bearbeitet wurden deshalb u. a. die Erläuterungen zu

Arbeitsverträgen, der Themenbereich Aufhebungs- und
Abwicklungsverträge sowie die gerichtlichen Schrift-
satzmuster im Erkenntnisverfahren. Der Überblick über
die Kündigungsrechtsprechung in Stichworten wurde
aktualisiert  und in seinem Umfang verdoppelt. Und
schließlich wurden auch die zahlreichen Änderungen 
im Bereich des SGB III jeweils an geeigneter Stelle 
eingearbeitet.

Das System basiert dabei auf einer Einteilung in acht
Paragraphen, jeweils unterteilt in drei Kapitel, bei
denen wiederum und stets nach demselben Schema 
differenziert wird zwischen Erläuterungen und
Mustern. Anders als in anderen Formularbüchern 
werden Informationen zu den Mustern also nicht allein
in Fußnoten angeboten, sondern vielmehr sind dem
Text grundlegende Erläuterungen vorangestellt, die
wesentliche, übergreifende Informationen vorab
geben. Auf diese Weise werden die Fußnoten zu den
einzelnen Mustern nicht überfrachtet und enthalten
ausschließlich die für das jeweilige Muster wesentlichen

Detailinformationen. Zahlreiche Querverweise ermög-
lichen es dem Benutzer zudem, zwischen den 
einzelnen Mustern hilfreiche Bezüge herzustellen. Das
Werk unterscheidet sich von anderen Formularbüchern
aber auch dadurch, dass Informationen, die andernorts 
in Fußnoten enthalten sind, häufig in den Wortlaut der
Textbausteine eingearbeitet sind. Und das ist gut so.
Denn viele dieser nützlichen Hinweise sind ja im 
Schriftsatz besser aufgehoben, weil dann Gegner und
Gericht auch etwas davon haben. Können sie doch so an
den für den Verfasser maßgeblichen Hintergrundinfor-
mationen teilhaben und ihn hoffentlich schneller und
besser verstehen.

Bei alledem erweisen sich die "AnwaltFormulare
Arbeitsrecht" wieder einmal als wahres Füllhorn an
Informationen und Mustern für jede nur denkbare 
Situation aus der arbeitsrechtlichen Praxis. Und wer 
lange genug nach etwas bestimmten sucht, wird sicher
auch irgendwann fündig, nur leider nicht immer gleich
an der naheliegendsten Stelle. Denn Muster für 
Kündigungsschreiben werden nicht etwa bei der 
"Beendigung von Arbeitsverhältnissen", sondern als
"Mustertexte des Personalwesens" aufgestöbert. Und
wer hätte schon gedacht, dass er wegen eines kündi-
gungsbezogenen Informationsschreiben an Arbeitgeber-
Mandanten erst die "Schriftsätze im arbeitsgericht-
lichen Urteilsverfahren" durchforsten muß? Solche
Überraschungsfunde sind aber letztlich kein Manko,
sondern ermuntern vielmehr,  auch einmal in einem 
Formularbuch ein wenig herumzuschmökern und auf
diese Weise zugleich den eigenen juristischen Horizont
zu erweitern.

Rechtsanwalt Roland Thalmair, Eggenfelden
Kanzlei Dr. Kempfler, Kopp & Kollegen

Wichtiger Hinweis:

Die Präsidentin des OLG München weist darauf hin, dass
es weiterhin erforderlich ist, die Sicherheit im Strafjustiz-
gebäude zu erhöhen und eine lückenlose Eingangskon-
trolle zu gewährleisten. Rechtsanwälte sollen selbstver-
ständlich weiterhin auch in Zukunft Einlass in die Tiefga-
rage erhalten, dafür muss bei der Kontrolle an der Gara-
geneinfahrt ein

gültiger Anwaltsausweis mit Lichtbild 

vorgezeigt werden.

Diesen erhalten Sie nach Voranmeldung bei der 

Rechtsanwaltskammer München, 
Tal 33, 80331 München. 

Weitere Informationen unter Tel. 089 532944-18 oder
www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de 
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Telekommunikation 
für Anwälte

Kosteneinsparung bis zu 50%

EUR 120,- bis EUR 220,- Startguthaben

Webseitengestaltung und -betrieb

Online-Kasse für ELV und Kreditkarten

Zugangskontrolle und Abrechnung 

für Funk-Internet

telego! bietet Telekommunikation exklusiv für Geschäftskunden mit
persönlichem, kompetenten und schnellen Service.

telego!-Kunden erhalten die besten Leistungen des Marktes zu
optimalen Konditionen.

Bei einem Wechsel zu telego! sind keinerlei Änderungen an
Ihrer Telefonanlage notwendig und Sie behalten Ihre bisherige
Rufnummer.

Schicken Sie uns Ihre aktuelle Rechnung für einen unverbindlichen
und kostenlosen Vergleich an die Fax-Nr.: 0 89/61 44 55 11

telego! GmbH · Mehlbeerenstraße 4 · 82024 Taufkirchen b. München
Tel. 089 / 614 45- 410 · Fax 089 / 614 45-511 · E-Mail: info@telego.de

Festnetz

Mobilfunk

Internet

ePayment

Wireless LAN

Kostensenkung –

bei Orts- und

Ferngesprächen!

➤

➤

➤

➤

In Kooperation mit:

DeutscherAnwaltVerein
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Gerling Informationen 

Mit freundlicher Genehmigung der Gerling München GmbH veröffentlichen wir Urteile zu berufsrechtlichen Fragen aus der monatlich erschei-
nenden „GI-Gerling – Informationen für wirtschaftsprüfende, rechts- und steuerberatende Berufe". Im folgenden finden Sie die Leit-
sätze. Im AnwaltServiceCenter liegen die GI Informationen zur Einsichtnahme aus. Kollegen, die bei Gerling versichert sind, erhalten
die „GI" als Service kostenlos.
Bezugsmöglichkeit von „GI" bei Gerling, Unternehmenskommunikation, 50597 Köln, Fax (0221) 144-51 27, Preis von € 59,92 nur im Jahres-
abonnement möglich. 
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GI Aktuell 

BFH: Gewillkürtes Betriebsvermögen auch bei Einnahmen/
Überschussrechnung möglich

Nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) war es
Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn durch Einnahmen-/Überschuss-
rechnung nach § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG)
ermittelten, nicht möglich, gewillkürtes Betriebsvermögen zu bil-
den. Anders als bilanzierende Steuerpflichtige konnten sie daher
ihre Kosten für bestimmte, weder dem notwendigen Betriebsver-
mögen noch dem notwendigen Privatvermögen zuzurechnende
Wirtschaftsgüter nicht als Betriebsausgaben abziehen, obwohl die-
se, wie etwa ein so genanntes Vorratsgrundstück, objektiv dazu
geeignet und erkennbar dazu bestimmt sind, den Betrieb zu fördern
(siehe etwa Urt. d. BFH v. 15.4.1981 – IV R 129/78, BFHE 133, 282;
BStBl II 1981, 618). 

Darin hat der BFH nun einen Verstoß gegen den aus dem Gleich-
heitssatz (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes) abzuleitenden Grundsatz
der Gesamtgewinngleichheit gesehen und in Änderung seiner bis-
herigen Rechtsprechung (zuletzt Urt. v. 7.10.1982 – IV R 32/80, BFHE
137, 19; BStBl II 1983, 101) entschieden, dass die Gewinnermittlung
durch Einnahmen-/Überschussrechnung der Bildung gewillkürten
Betriebsvermögens nicht entgegensteht.

Im Streitfall hatte eine Zahnärztin (Klägerin) ihren PKW zu 10 v.H. zu
betrieblichen Zwecken genutzt. Damit schied eine Zuordnung zum
notwendigen Betriebsvermögen aus, die eine betriebliche Nutzung
von mindestens 50 v.H. der gesamten PKW-Nutzung voraussetzt
(Urt. d. BFH v. 23.5.1991 – IV R 58/90, BFHE 164, 537; BStBl II 1991,
798). Die Klägerin hatte die angefallenen Fahrzeugkosten in vollem
Umfang als Betriebsausgaben abgezogen und den Wert der priva-
ten Nutzung mit dem pauschalierten Betrag von 1 v.H. der Anschaf-
fungskosten des PKW monatlich angesetzt (so genannte 1-v.H.-
Regelung). Das Finanzamt erkannte dagegen nur 10 v.H. der Kfz.-
Kosten als Betriebsausgaben an.

Der BFH folgte mit Urteil vom 2.10.2003 – IV R 13/03 der Auffassung
der Klägerin. Allerdings schließt er eine Zuordnung zum gewillkür-
ten Betriebsvermögen dann aus, wenn das Wirtschaftsgut nur in
geringfügigem Umfang betrieblich genutzt wird. Als geringfügig ist
nach dem Urteil ein betrieblicher Anteil von weniger als 10 v.H. der
gesamten Nutzung anzusehen. 

Mit dieser Rechtsprechungsänderung lässt der BFH zu, was ein Steu-
erpflichtiger auch bisher schon über einen Umweg erreichen konn-
te. Denn ging der Steuerpflichtige allein zum Zweck der Bildung
gewillkürten Betriebsvermögens zum Bestandsvergleich über, so
konnte er dieses beibehalten, wenn er alsbald danach wieder zur
Einnahmen-/Überschussrechnung zurückkehrte (§ 4 Abs. 1 Satz 3
EStG). Auch diese Regelung sprach für eine einheitliche Bildung
gewillkürten Betriebsvermögens.

Allerdings ist es bei der Einnahmen-/Überschussrechnung mangels
einer Buchführung, die die Betriebsvermögenseigenschaft eines
Wirtschaftsguts belegt, erforderlich, dass die Zuordnung des Wirt-
schaftsguts zum gewillkürten Betriebsvermögen in unmissverständ-

licher Weise durch entsprechende zeitnah erstellte Aufzeichnungen
ausgewiesen wird. (BFH, Urt. v. 2.10.2003 – IV R 13/03) 

Pressemitteilung d. BFH v. 03.12.2003
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Empfangsbekenntnis

– Falsches Datum 
(BGH, Beschl. v. 27.5.2003 – VI ZB 77/02)

Leitsatz: 

Eines Wiedereinsetzungsantrags bedarf es nur dann, wenn eine der
in § 233 ZPO genannten Fristen versäumt wurde. Dies muss das Beru-
fungsgericht klären, bevor es über eine hilfsweise beantragte
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand entscheidet. 

Aus den Gründen:

I.

Das Amtsgericht hat die vom Kläger erhobene Klage durch Urteil
vom 22.5.2002 abgewiesen. Die Zustellung dieses Urteils an den
erstinstanzlichen Prozessbevollmächtigten des Klägers erfolgte
mittels Empfangsbekenntnis gemäß § 212a ZPO a.F. Das zu den
Akten zurückgelangte, von dem Prozessbevollmächtigten unter-
zeichnete Empfangsbekenntnis trägt das aufgestempelte Datum
vom 1.6.2002; dabei handelte es sich um einen Samstag. Die Beru-
fung des Klägers ist am 2.7.2002 beim Landgericht eingegangen und
mit einem am 8.7.2002 eingegangenen Schriftsatz begründet worden. 

Auf den Hinweis des Landgerichts, die Berufungseinlegung dürfte
verfristet sein, hat der Kläger vorgetragen, die Berufung sei nicht
verfristet und hilfsweise beantragt, Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand zu gewähren. Das amtsgerichtliche Urteil sei – wie auch
in der Berufungsschrift angegeben – am 3.6.2002 zugestellt worden.
Am Freitag, den 31.5.2002, habe eine Angestellte den Poststempel
versehentlich auf den 1.6.2002 statt auf Montag, den 3.6.2002,
umgestellt. Der das Empfangsbekenntnis unterzeichnende Rechts-
anwalt habe das Versehen am Montag, den 3.6.2002, bei Vorlage
der Akten mit der eingegangenen Tagespost nicht bemerkt. 

Das Landgericht hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand zurückgewiesen und die Berufung des Klägers als unzu-
lässig verworfen. Das angefochtene Urteil sei dem Klägervertreter
ausweislich des Empfangsbekenntnisses am 1.6.2002 zugestellt wor-
den. Wenn sich der Kläger nunmehr darauf berufe, dieses Datum sei
versehentlich aufgestempelt worden, während die Zustellung tat-
sächlich erst am 3.6.2002 erfolgt sei, so vermöge dies den Wieder-
einsetzungsantrag nicht hinreichend zu begründen. Die Fristversäu-
mung sei gerade nicht ohne Verschulden i.S.d. § 233 ZPO erfolgt.
Dagegen richtet sich die Rechtsbeschwerde des Klägers.

II.

1. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß §§ 574 Abs. 1 Nr. 1, 522 Abs. 1
Satz 4, 238 Abs. 2 Satz 1 ZPO statthaft. Sie ist auch im Übrigen zuläs-
sig, weil nach § 574 Abs. 2 Nr. 2 ZPO die Sicherung einer einheit-
lichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdege-
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richts erfordert (vgl. BVerfGE 79, 372, 376 f; NJW-RR 2002, 1004). 

2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Das Berufungsge-
richt durfte nicht offen lassen, ob das Berufungsurteil dem
Prozessbevollmächtigten des Klägers - wie im Empfangsbe-
kenntnis ausgewiesen - bereits am 1.6.2002 oder - wie vom
Kläger vorgetragen - tatsächlich erst am 3.6.2002 zugestellt
worden ist. Eines Wiedereinsetzungsantrags bedarf es nur dann,
wenn eine der in § 233 ZPO genannten Fristen versäumt wurde, hier
also die Berufung verspätet eingelegt worden ist. Nur dann wäre
über den hilfsweise geltend gemachten Antrag auf Wiedereinset-
zung zu entscheiden. Der ergangene Beschluss ist demgemäß schon
deswegen aufzuheben, weil das Berufungsgericht insoweit keine
Beweiswürdigung vorgenommen und keine Feststellungen getroffen
hat. 

Die Auffassung des Berufungsgerichts, aus dem Versäumnis des Klä-
gervertreters, das von seiner Angestellten versehentlich aufgestem-
pelte Datum zu überprüfen, sei zu folgern, dass er das zugestellte
Urteil mit dem Willen entgegengenommen habe, es als unter dem
1.6.2002 zugestellt gegen sich gelten zu lassen, ist bereits im Ansatz
verfehlt. Die nach § 212a ZPO a.F. vorzunehmende Zustellung
kann erst dann als bewirkt angesehen werden, wenn der
Rechtsanwalt das ihm zugestellte Schriftstück mit dem
Willen entgegengenommen hat, es als zugestellt gegen sich
gelten zu lassen und dies auch durch Unterzeichnung des
Empfangsbekenntnisses beurkundet.

Zustellungsdatum ist also der Tag, an dem der Rechtsanwalt als
Zustellungsadressat vom Zugang des übermittelten Schriftstücks
Kenntnis erlangt und es empfangsbereit entgegengenommen hat
(vgl. Senatsurt. v. 6.11.1984 – VI ZR 2/83, VersR 1985, 142, 143; BGH,
Beschl. v. 15.7.1998 – XII ZB 37/98, NJW-RR 1998, 1442, 1443; Urt. v.
28.9.1994 – XII ZR 250/93, FamRZ 1995, 799). 

Hierzu hat der Kläger unter Vorlage eidesstattlicher Versicherungen
dargelegt, dass die Zustellung tatsächlich erst am 3.6.2002 erfolgt sei. 

Zwar erbringt das Empfangsbekenntnis grundsätzlich Beweis
nicht nur für die Entgegennahme des darin bezeichneten
Schriftstücks als zugestellt, sondern auch für den Zeitpunkt
der Entgegennahme durch den Unterzeichner und damit der
Zustellung (st. Rspr., vgl. Senatsurt. v. 24.4.2001 – VI ZR 258/00,
VersR 2001, 1262, 1263; v. 18.6.2002 – VI ZR 448/01, VersR 2002, 1171;
BGH, Beschl. v. 13.6.1996 – VII ZB 12/96, NJW 1996, 2514, 2515; v.
15.7.1998 – XII ZB 37/98, a.a.O.). Der Beweis der Unrichtigkeit der im
Empfangsbekenntnis enthaltenen Angaben ist jedoch zulässig. An
ihn sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Er verlangt,
dass die Beweiswirkung des § 212a ZPO a.F. vollständig entkräftet
und jede Möglichkeit ausgeschlossen ist, dass die Angaben des Emp-
fangsbekenntnisses richtig sein können; hingegen ist der Beweis
des Gegenteils nicht schon dann geführt, wenn lediglich die
Möglichkeit der Unrichtigkeit besteht, die Richtigkeit der
Angaben also nur erschüttert ist (vgl. z.B. Senatsurt. v. 24.4.2001
– VI ZR 258/00, a.a.O.; v. 18.6.2002 – VI ZR 448/01, VersR 2002, 1171
f). Bloße Zweifel an der Richtigkeit des Zustellungsdatums genügen
nicht (BVerfG, NJW 2001, 1563, 1564).

Bei dieser Sachlage hatte das Berufungsgericht zu würdigen, ob der
Kläger den Beweis für die Unrichtigkeit des im Empfangsbekenntnis
angegebenen Zustellungsdatums geführt hat mit der Folge, dass in
diesem Fall die Berufungsfrist nicht versäumt worden wäre. Diese
Prüfung wird das Berufungsgericht nachzuholen und dabei Folgen-
des zu beachten haben: 

Eidesstattliche Versicherungen können als Beweismittel
berücksichtigt werden, da für die Prüfung der Zulässigkeitsvor-
aussetzungen eines Rechtsmittels – auch soweit es um die Rechtzei-
tigkeit der Einlegung und in diesem Rahmen um die Entkräftung
des aus einem Empfangsbekenntnis ersichtlichen Zustellungsdatums
geht – der so genannte Freibeweis gilt. Ihr Beweiswert, der ledig-

lich auf Glaubhaftmachung angelegt ist, wird aber zum Nachweis
der Fristwahrung regelmäßig nicht ausreichen. Insoweit muss
dann auf die Vernehmung der Beweispersonen - etwa des
Rechtsanwalts oder seines Personals - als Zeugen oder auf
andere Beweismittel zurückgegriffen werden (vgl. Senats-
beschl. v. 7.12.1999 – VI ZB 30/99, VersR 2000, 1129).
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Fristenkontrolle

– Organisation 
– Notierung in Fristenkalender und Handakte 
– Zeitpunkt der Fristnotierung 
(BGH, Beschl. v. 5.2.2003 – VIII ZB 115/02)

Leitsatz: 

Bei der Organisation des Fristenwesens in seiner Kanzlei hat der
Anwalt durch geeignete Anweisungen sicherzustellen, dass die
Berechnung einer Frist, ihre Notierung auf den Handakten, die Ein-
tragung im Fristenkalender sowie die Quittierung der Kalenderein-
tragung durch einen Erledigungsvermerk auf den Handakten von
der zuständigen Bürokraft zum frühestmöglichen Zeitpunkt und im
unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang vorgenommen werden. 

Aus den Gründen: 

I. 

Mit Beschluss vom 19.9.2002 hat das Oberlandesgericht den Antrag
der Kläger auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen der
Versäumung der Berufungsbegründungsfrist zurückgewiesen und
zugleich die Berufung der Kläger gegen das Urteil des Landgerichts
vom 12.4.2002 als unzulässig verworfen. 

Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, der Prozessbe-
vollmächtigte der Kläger sei seinen Obliegenheiten zur Sicherung
der Einhaltung der Berufungsbegründungsfrist nicht hinreichend
nachgekommen. Da ihm die Berufungsunterlagen am 7.8.2002 vor-
gelegt worden seien, sei er selbst zur Kontrolle der am 16.8.2002
endenden Begründungsfrist verpflichtet gewesen. Bei dieser Kon-
trolle hätte er bemerken müssen, dass – wovon nach dem Vorbrin-
gen im Wiedereinsetzungsantrag auszugehen sei – auf dem auf den
Handakten angebrachten Fristenstempel bei den dort notierten
Vor- und Genaufristen der Erledigungsvermerk gefehlt habe. Die
Rückgabe der Akten an seine Bürokräfte im Vertrauen darauf, dass
eine Eintragung der Frist in den Fristenkalender noch vorgenom-
men werde, reiche daher nicht aus. 

Diese Erwägungen halten der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis
stand.

II.

1. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft (§§ 574 Abs. 1 Nr. 1, 522 Abs.
1 Satz 4 ZPO). Die Wertgrenze des § 26 Nr. 8 EGZPO (20.000 à) gilt
lediglich für die Revision gegen ein Urteil, mit dem die Berufung als
unzulässig verworfen wird, jedoch nicht für die Beschwerde gegen
einen Beschluss (Senatsbeschl. v. 4.9.2002 – VIII ZB 23/02, NJW 2002,
3783 = BGHR 2002, 1113 unter II. 1.).

Das Rechtsmittel ist zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtspre-
chung zuzulassen. Zwar hat das Berufungsgericht den Klägern die
beantragte Wiedereinsetzung im Ergebnis zu Recht versagt. Die
Begründung hierfür lässt jedoch erkennen, dass es von der bisherigen
Rechtsprechung zur Fristenkontrolle in einer Anwaltskanzlei
abweicht und davon auszugehen ist, dass das Berufungsgericht auch
in Zukunft so verfahren wird (§ 574 Abs. 2 Nr. 2, 2. Altern. ZPO).

2. Das Berufungsgericht meint, dem Prozessbevollmächtigten der
Kläger sei eine Sorgfaltspflichtverletzung deshalb anzulasten, weil
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er seiner Verpflichtung zur eigenverantwortlichen Fristenkontrolle
nicht nachgekommen sei. Dies trifft nicht zu. 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat
der Anwalt den Fristenlauf nicht bei jeder Vorlage der Handakten,
sondern nur, aber auch immer dann eigenverantwortlich zu über-
prüfen, wenn ihm die Handakten im Zusammenhang mit einer frist-
gebundenen Prozesshandlung vorgelegt werden, wenn sie ihm
selbst bis zum Fristablauf oder einen ihm nahen Zeitpunkt vorliegen
(Senatsbeschl. v. 30.9.1963 – VIII ZB 16/63, NJW 1964, 106; BGH,
Beschl. v. 22.9.1971, a.a.O.; Beschl. v. 25.11.1998 – XII ZB 204/96,
NJW-RR 1999, 429 unter II. 1.).

Dies war hier nicht der Fall. Aus der Begründung des Wiedereinset-
zungsantrags und dem dort in Bezug genommenen Schreiben des
Prozessbevollmächtigten der Kläger vom 7.8.2002 ergibt sich, dass
der eingegangene Brief des vorher mit der Vertretung im Beru-
fungsverfahren beauftragten Anwalts dem Prozessbevollmächtig-
ten nicht im Zusammenhang mit der fristgebundenen Berufungsbe-
gründung oder sogar zu ihrer Vorbereitung vorgelegt worden war,
sondern lediglich zur Kenntnisnahme vom Eingang der Berufungs-
unterlagen und zur Fertigung der Vertretungsanzeige an das Ober-
landesgericht. Dann aber war der Prozessbevollmächtigte der Kläger
nicht ohne weiteres zur eigenverantwortlichen Fristenkontrolle
gehalten.

3. Die angefochtene Entscheidung stellt sich jedoch aus anderen
Gründen als richtig dar. Das Berufungsgericht hat den Klägern die
beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Ver-
säumung der Berufungsbegründungsfrist im Ergebnis zu Recht ver-
sagt, weil sie nicht ohne ihr Verschulden an der Einhaltung der Frist
gehindert waren (§ 233 ZPO); dabei ist das Verschulden ihres Pro-
zessbevollmächtigten ihnen wie eigenes Verschulden zuzurechnen
(§ 85 Abs. 2 ZPO).

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
kann der Rechtsanwalt die Berechnung und Notierung einfa-
cher und in seinem Büro geläufiger Fristen einer gut ausge-
bildeten, als zuverlässig erprobten und sorgfältig überwach-
ten Angestellten überlassen (z.B. BGH, Beschl. v. 12.7.1983 – IV ZB
6/83, VersR 1983, 988 unter 2. a); Beschl. v. 29.4.1998 – XII ZB 140/95,
NJW-RR 1998, 1526 unter II. 1. m.w.N.). Er hat jedoch durch geeig-
nete organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Fristen
zuverlässig festgehalten und kontrolliert werden; unverzichtbar sind
insoweit eindeutige Anweisungen an das Büropersonal, die
Festlegung klarer Zuständigkeiten und die mindestens stich-
probenartige Kontrolle des Personals (vgl. dazu zuletzt Beschl.
v. 27.3.2002 – VI ZB 7/01, NJW-RR 2001, 1072 = MDR 2001, 779 =
VersR 2001, 1133; Beschl. v. 28.6.2001 – III ZB 24/01, NJW 2001, 2975
= VersR 2002, 334 = MDR 2001, 1183 m.w.N.).

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf der Anwalt dar-
auf vertrauen, dass das zuständige Büropersonal die ihm übertrage-
nen Aufgaben des Fristenwesens ordnungsgemäß erfüllt (vgl.
Senatsbeschl. v. 22.3.1995 – VIII ZB 2/95, NJW 1995, 1682 = VersR
1995, 1253 = MDR 1995, 1266 m.w.N.).

b) Unentbehrliches Hilfsmittel für die Fixierung der Fristen ist
in erster Linie der (elektronische oder in Papierform geführ-
te) Fristenkalender sowie die Notierung der Fristen auf den
Handakten des Anwalts (BGH, Beschl. v. 15.2.1960 – VII ZB 5/60,
VersR 1960, 406; zuletzt Beschl. v. 28.6.2001 – III ZB 24/01, a.a.O.).
Die Eintragung der Frist im Fristenkalender ist von der damit
beauftragten Angestellten durch einen Erledigungsvermerk –
zweckmäßigerweise mit Handzeichen und Datumsangabe – an der
Fristennotierung auf den Handakten kenntlich zu machen
(BGH, Beschl. v. 9.1.1964 – VII ZB 16/63, VersR 1964, 269; Beschl. v.
22.9.1971 – V ZB 7/71, NJW 1971, 2269 = VersR 1971, 1125 unter 1.
m.w.N.; Beschl. v. 20.8.1998 – VII ZB 4/98, BRAK-Mitt 1998, 269). 

Nur im unmittelbaren Zusammenhang und im Zusammenwirken

stellen diese (und weitere, hier nicht relevante) Maßnahmen sicher,
dass fristgebundene Prozesshandlungen rechtzeitig vom Anwalt
vorgenommen werden und bei Gericht eingehen.

c.) Sämtliche organisatorischen Maßnahmen müssen überdies
so beschaffen sein, dass auch bei unerwarteten Störungen
des Geschäftsablaufs, etwa durch Überlastung oder Erkran-
kung der zuständigen Angestellten, Verzögerungen der
anwaltlichen Bearbeitung oder ähnliche Umstände, bei Anle-
gung eines äußersten Sorgfaltsmaßstabes die Einhaltung der
anstehenden Frist - zumindest durch ein rechtzeitiges Frist-
verlängerungsgesuch - gewährleistet ist (vgl. BGH, Beschl. v.
26.8.1999 – VII ZB 12/99, a.a.O.).

Insbesondere muss sichergestellt sein, dass die zur wirksamen Fri-
stenkontrolle erforderlichen Handlungen zum frühestmöglichen
Zeitpunkt, d.h. unverzüglich nach Eingang des betreffenden Schrift-
stücks, und im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang vorgenom-
men werden.

d) Diesen Anforderungen entsprach die Organisation des Fristenwe-
sens in der Kanzlei des Prozessbevollmächtigten der Kläger nicht. 

Aus dem Beschwerdevorbringen, der Begründung des Wiedereinset-
zungsantrags und den hierzu vorgelegten eidesstattlichen Versiche-
rungen der beiden mit der Sache befassten Büroangestellten ergibt
sich, dass es ständiger Übung in der Kanzlei des Prozessbevollmäch-
tigten der Kläger entsprach, auf eingehenden Schriftstücken – falls
hierzu Anlass bestand – zunächst einen Stempel mit den Daten der
Vorfrist und der „Genaufrist“ anzubringen, die Schriftstücke sodann
dem Anwalt zur Bearbeitung vorzulegen und erst nachträglich, nach
der Rückgabe durch den Anwalt, die Fristen in den Fristenkalender
einzutragen. Dass dieses Verfahren einer Weisung des Anwalts
widersprach, wird nicht behauptet; es wäre im Übrigen auch uner-
heblich, weil der Anwalt dann sofort hätte einschreiten und die
Angestellten durch nachdrückliche Belehrung und verstärkte Über-
wachung zur Beachtung seiner entgegenstehenden Anordnung hät-
te anhalten müssen. Überdies bleibt unklar, ob und wann der erfor-
derliche Erledigungsvermerk an dem Friststempel angebracht wurde.

Die mit Wissen und Einverständnis des Anwalts übliche Hand-
habung trug das Risiko einer Fristversäumung in sich. Die
Unterbrechung des zusammengehörenden, einheitlichen Vor-
gangs der Fristenberechnung, -notierung (auf dem eingegan-
genen Schriftstück) und -eintragung (im Fristenkalender)
barg die Gefahr von Fehlern, Versehen oder Irrtümern vor
allem dann in sich, wenn sich die Rückgabe des Schriftstücks
vom Anwalt an das Büropersonal verzögerte oder die zustän-
dige Angestellte etwa durch Krankheit oder einen anderen
unvorhergesehenen Umstand überraschend ausfiel oder
durch Überlastung beeinträchtigt war. Verstärkt wurde diese
Gefahr noch dadurch, dass der Erledigungsvermerk an dem Frist-
stempel – was nach dem Vorbringen der Kläger nicht auszuschließen
ist – entweder gar nicht oder bereits vor der Eintragung der Fristen
im Fristenkalender angebracht wurde. 

Beides widersprach dem in Fristangelegenheiten anzuwendenden
strengen Sorgfaltsmaßstab, weil ein Fehlen des Erledigungsvermerks
von vornherein eine Fristkontrolle ohne Einsicht in den Fristenka-
lender, allein anhand der Akten, unmöglich machte oder umgekehrt
der vorzeitig angebrachte Vermerk eine trügerische Sicherheit vor-
täuschte und dadurch ebenfalls eine wirksame Fristenkontrolle
durch den Anwalt und das Büropersonal verhinderte. 

Dieser einheitliche Vorgang der Fristenberechnung und -erfassung
war, wie erwähnt, sofort bei Eingang des Schriftstücks vorzunehmen
und nicht erst nach der Rückgabe durch den Anwalt. Überdies durfte
er nicht auseinander gerissen werden und der unverzichtbare Erle-
digungsvermerk durfte erst als letzter Schritt, d.h. nach der Berech-
nung, Notierung und Eintragung der Frist, vorgenommen werden. 
Soll der Erledigungsvermerk vor allem dem Anwalt, dem die Akten
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vorgelegt werden und der – sofern die Vorlage im Zusammenhang
mit der Vorbereitung einer fristgebundenen Prozesshandlung steht
oder sonst ausnahmsweise Anlass zur konkreten Kontrolle besteht –
in eigener Verantwortung den Fristenlauf anhand der Akten zu prü-
fen hat, eine wirksame Fristenkontrolle ermöglichen, dann muss der
Anwalt durch einen Blick auf oder in die Akten zuverlässig erkennen

können, wann die Frist abläuft, dass sie in den Fristenkalender
eingetragen worden ist und dass das Büropersonal seinerseits,
sobald die Akten wieder in seinen Verantwortungsbereich gelangt
sind, die Frist jedenfalls durch Überprüfung des (korrekt geführten)
Fristenkalenders im Auge behalten und für ihre Einhaltung Sorge 
tragen kann.
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RVG: Die MAV&schweitzer.Seminare

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG):
RA Anton Braun, Hauptgeschäftsführer der BRAK
Termin: 19. Mai 2004, 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

[    ]   hiermit melde ich mich zu diesem Seminar an

Teilnahmegebühr je Seminar
DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 136,88); Nichtmitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 160,08)

Speziell für Rechtsanwaltsfachangestellte:

Das neue Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - Updating für Rechtsanwaltsfachangestellte
RA FAArb Anton Mertl, Rosenheim
Termin: 17. Juni 2004, 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

[    ]   hiermit melde ich mich zu diesem Seminar an

Teilnahmegebühr 
€ 98,00 zzgl. MwSt (= € 113,68); jedes weitere Kanzleimitglied: € 88,00 zzgl. MwSt (= € 102,08)

Firma/Kanzlei:

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Datum, Unterschrift                                             Ich bin Mitglied des DAV ja          nein

Anmeldungen per Fax bitte an:
Schweitzer Sortiment 
z. Hd. Dr. Martin Stadler

Lenbachplatz 1
80333 München
Fax: 0800 / 8867738
Tel: 089 / 55134251
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